
908 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVIII. GP 

Bericht 

des Ausschusses für Arbeit und Soziales 

über die Regierungsvorlage (77 6 der Beilagen): 
Bundesgesetz, mit dem ein Pflegegeld einge
führt wird (Bundespflegegeldgesetz - BPGG) 
und das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, 
das Bauern-Sozialversicherungsgesetz, das No
tarversicherungsgesetz 1972, das Beamten
Kranken- und Unfallversicherungsgesetz, das 
StrafvollzUgsgesetz, das Pensionsgesetz 1965, 
das Bezügegesetz, die Salinenarbeiter-Pen
sionsordnung 196 7, das Post- und T elegra
phen-Pensionsgesetz 1967, das Bundesgesetz 
vom 1. Juli 1967 über die Pensionsansprüche 
der Zivilbediensteten der ehemaligen k. u. k. 
Heeresverwaltung und ihrer Hinterbliebenen, 
das Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, das 
Heeresversorgungsgesetz, das Opferfürsorge
gesetz, das Verbrechensopfergesetz und das 
Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz geändert 

werden 
und 

über den Entschließungsantrag der Abgeordne
ten Srb und Genossen betreffend die geplante 
Schaffung einer sogenannten Pflegevorsorge 
für hilfs- und pflegebedürftige behinderte und 

ältere Menschen [214/ A(E)] 

Durch die gegenständliche Regierungsvorlage 
soll dem Umstand Rechnung getragen werden, daß 
sich das Risiko der Pflegebedürftigkeit im Laufe der 
letzten Jahrzehnte von einem eher individuellen 
Randphänomen zu einem gesamtgesellschaftlichen 
Problem entwickelt hat, dessen Lösung nunmehr ein 
Hauptanliegen der Sozialpolitik darstellt. Die 
Dringlichkeit einer bundes einheitlichen Neurege
lung der Pflegevorsorge ergibt sich auch daraus, daß 
die Zahl der 65jährigen in den nächsten 25 Jahren 
um fast ein Drittel steigen wird und sich die Zahl der 
über 85jährigen fast verdoppeln wird. In Österreich 
sind derzeit etwa 310000 bis 350000 Personen 
pflegebedürftig. Von den folgenden angeführten 
Leistungen kann unter Umständen mehr als eine 

nebeneinander bezogen werden. An 235 000 Perso
nen wird ein sozialversicherungsrechdicher Hilflo
senzuschuß ausbezahlt und 32 000 Pensionisten des 
öffentlichen Dienstes (Bund und Länder) erhalten 
Hilflosenzulagen. Für 44 000 Personen wird er
höhte Familienbeihilfe nach dem Familienlastenaus
gleichsgesetz in Anspruch genommen, 47 000 Per
sonen erhalten Pflegegelder und Blindenbeihilfen 
der Länder und 4 500 Pflege-, Blinden- und 
Hilflosenzulagen werden nach den Versorgungsge
setzen gewährt. 

In den Erläuterungen der Regierungsvorlage 
wird auch darauf hingewiesen, daß "bloße" 
Pflegebedürftigkeit von der gesetzlichen Kranken
versicherung nicht abgedeckt ist und die betroffenen 
Menschen durch die hohen anfallenden Pflegeko
sten zu Sozialhilfeempfängern werden. Die Sozial
hilfe wurde jedoch nur als subsidiäres soziales Netz 
für die Behandlung individueller Notlagen konzi
piert und nicht für typische, häufig wiederkehrende 
Risken. In der Regierungsvorlage wird in diesem 
Zusammenhang festgestellt, daß die Neuordnung 
der Pflegevorsorge eines der dringlichsten sozialpo
litischen Anliegen der Gegenwart ist. Der in der 
Regierungsvorlage enthaltene Gesetzentwurf ist 
auch ein notwendiger Schritt in Richtung des 
Aufbaus alternativer Strukturen zur Spitalsversor
gung, wodurch nicht nur ökonomische Verbesse
rungen, sondern auch Verbesserungen auf humani
tärer Ebene erzielt werden können. Weiters wird in 
den Erläuterungen der Regierungsvorlage darauf 
hingewiesen, daß der Bezug von Pflege- und 
Hilflosengeldern derzeit von der Anspruchsvoraus
setzung, der Systematik und der Geldhöhe her 
sachlich nicht begründbar unterschiedlich geregelt 
·ist. Ebenso wird in den Erläuterungen darauf 
hingewiesen, daß auch von den Interessenvertretun
gen der Betroffenen verlangt wird, daß gleicher 
Pflegebedürftigkeit gleiche Leistungen entsprechen, 
unabhängig von der Ursache der Behinderung. 
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2 908 der Beilagen 

Im Zusammenhang mit einer Petition des 
Zivilinvalidenverbandes wurde vorn Nationalrat am 
27. September 1988 eine Entschließung (E/80 
XVII. GP) beschlossen, in der die Bundesregierung 
ersucht wurde, eine Arbeitsgruppe zum Thema 
"Vorsorge für pflegebedürftige Personen" einzu
richten. An· dieser Arbeitsgruppe waren alle 
betroffenen Personengruppen und Institutionen 
beteiligt. Über das Ergebnis der Beratungen wurde 
von dieser Arbeitsgruppe ein Bericht vorgelegt, der 
von der Bundesregierung dem Nationalrat übermit
telt wurde (III-9 der Beilagen). In den Erläuterun
gen der Regierungsvorlage wird zum Ausdruck 
gebracht, daß auf Grund der Beratungen in der 
Arbeitsgruppe und der sich daran anschließenden 
Gespräche zur Umsetzung ihrer Ergebnisse im 
Rahmen einer Expertengruppe (beamtete Landesso
zialreferenten, Vertreter der betroffenen Ministe
rien, des Hauptverbandes der österreichischen 
Sozialversicherungsträger und der ÖAR) sich die 
Auffassung durchsetzte, daß eine rasche Umsetz
barkeit auf Basis bestehender Kompetenzen und 
Organisationsstrukturen angestrebt werden soll, 
wobei die Pflegegelder von jenen Institutionen 
gewährt werden sollen, die bereits derzeit vergleich
bare Leistungen anweisen. Der Bund soll jenen 
Personen Pflegegeld nach den Bestimmungen des 
gegenständlichen Geset7:entwurfes gewähren, die 
auf Grund bundesgesetzlicher Vorschriften schon 
derzeit Anspruch auf eine pflegebezogene Geldlei
stung haben, und es sollen die bisherigen pflegebe
zogenen Leistungen durch das Pflegegeld ersetzt 
werden. Jene pflegebedürftige Menschen, die nicht 
zum anspruchsberechtigten Personenkreis des Bun
despflegegeldgesetzes gehören, sollen grundsätzlich 
zu gleichen Bedingungen von den Ländern 
Pflegegeld beziehen. In den Erläuterungen der 
Regierungsvorlage wird in diesem Zusammenhang 
darauf hingewiesen, daß diese Aufgabenteilung 
durch eine Vereinbarung des Bundes mit den 
Ländern gemäß Art. 15 a B-VG näher ausgeführt 
werden soll. 

Hinsichtlich der finanziellen Mehrbelastung wird 
in den Erläuterungen der Regierungsvorlage 
bemerkt, daß im Jahre 1993 ein budgetärer 
Mehraufwand von etwa 3,95 Milliarden Schilling, 
1994 ein Mehraufwand von 7,9 Milliarden Schil
ling, 1995 ein Mehraufwand von 8,2 Milliarden 
Schilling und 1996 ein solcher von 8,4 Milliarden 
Schilling entstehen wird. Weiters wird in den 
Erläuterungen darauf hingewiesen, daß auf Grund 
der vorgeschlagenen Neuregelung die gerichtlichen 
Sozialrechtssachen um rund 10 000 erstinstanzliehe 
Verfahren pro Jahr anwachsen werden. In der 
ersten Etappe, in der die Pflegegeldstufen 3 bis 7 
noch von der. sukzessiven Gerichtskompetenz· 
ausgenommen sind, werden voraussichtlich 
4 500 zusätzliche Verfahren jährlich anfallen. Ab 
dem Inkrafttreten der Neuregelung sind daher 
11 Planstellen für Richter, 22 Planstellen für nicht-

richterliche Bedienstete und 14 Planstellen für 
Richteramtsanwärter erforderlich. Ab dem 1. Jänner 
1997 wären weitere 14 Planstellen für Richter 
(gegen Umwandlung von Richteramtsanwärter
planstellen) und 28 Planstellen für nichtrichterliche 
Bedienstete erforderlich. 

Die Abgeordneten S rb und Genossen haben am 
10. Juli 1991 den Entschließungsantrag 214/ A(E) 
im Nationalrat eingebracht und wie folgt begrün
det: 

"Als ein unmittelbares Ergebnis dieser Petition 
sowie einiger Anträge der Parlamentsfraktion der 
Grünen Alternative wurde vom Nationalrat eine 
Entschließung gefaßt,welche die Errichtung einer 
Arbeitsgruppe "Vorsorge für pflegebedürftige Per
sonen" zum Inhalt hatte. Seit Mai 1990 liegt nun ein 
Bericht dieser Arbeitsgruppe vor. Die Koalitions
parteien waren jedoch nicht bereit, die Realisierung 
einer Pflegevorsorge auf der Basis dieses Berichtes 
zügig zu realisieren. Es bestand weiterhin still
schweigender Konsens, diese Causa auf die lange 
Bank zu schieben. Um jedoch den Anschein von 
Interesse und Aktivität zu erwecken, wurde eine 
Absichtserklärung im Koalitionsabkommen veran
kert. 

Erst auf Grund von zahlreichen Protesten der 
Betroffenen, welche in einem Hungerstreik in der 
Säulenhalle des Parlaments ihren politischen Höhe
punkt fand, waren der Sozialminister und die 
Länder bereit, mit konkreten Verhandlungen zu 
beginnen, welche zur Schaffung einer Pflegevor
sorge führen sollen. 

Seit den erSten Gesprächen ·sind nunmehr 
abermals mehr als sieben Monate vergangen mit 
dem Ergebnis, daß nach Aussage des Sozialministers 
sowie der Behindertensprecher der Regierungspar
teien weder die Forderungen der Betroffenen erfüllt 
werden sollen noch eine Finanzierung in irgendei
ner Weise gesichert ist. Es entsteht der dringende 
Verdacht, daß die Realisierung der Pflegevorsorge 
weiterhin - so wie dies schon seit Jahren geschieht 
- auf die lange Bank geschoben wird bZw. daß sie 
Gefahr läuft, im Dschungel der Kompetenz- und 
Finanzierungsschwierigkeiten unterzugehen. 

Diese unwürdige Situation stellt nach Meinung 
der Unterzeichneten eine schwere Verletzung der 
Bürger- und Menschenrechte dieses Personenkrei
ses dar. 

Bereits seit vielen Jahren gibt es die Forderung 
von behinderten Menschen nach einer wirklich 
ausreichenden, bedürfnis orientierten und burides
einheitlichen Absicherung der sogenannten Pflege. 
In Wirklichkeit geht es darum, daß Menschen, die 
- sei es b6hinderungs- oder altersbedingt -.,. 
bestimmte Dinge in ihrem Alltag nicht oder nicht 
mehr alleine machen können, dazu die Hilfe 
anderer benötigen. Hilfe (persönliche Assistenz) in 
jener Form, zu jenem Zeitpunkt und von jenen 
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Menschen, wie es von den Betroffenen erwünscht 
und benötigt wird. 

Diese entscheidenden Kriterien können nach 
Meinung der meisten Betroffenen von unflexiblen 
und bürokratischen Institutionen bzw. ambulanten 
Diensten nicht erbracht werden. Daraus resultiert 
die Forderung, daß die auf fremde Hilfe Angewiese
nen die Art, den Umfang und die Dauer dieser Hilfe 
selbst bestimmen möchten. Dazu ist es aber 
notwendig, daß die Betroffenen die benötigten 
finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt bekom
men. 

Eine positive Lösung existiert in Österreich 
bereits seit vielen Jahren und hat sich im großen und 
ganzen auch recht gut bewährt: die Pflegezulage für 
Kriegs- und Heeresopfer sowie Opfer nach dem 
Opferfürsorgegesetz. Diese Lösung hat ua. dazu 
geführt, daß die Betroffenen ein weitestgehend 
normales Leben führen können und auch nicht -
im Gegensatz zu vielen Zivilbehinderten - in 
unmenschliche Heime abgeschoben werden muß
ten. 

In dem Faktum, daß nicht die Tatsache der 
Behinderung, sondern deren Ursache darüber 
bestimmt, in welcher Höhe es Geldleistungen zur 
Finanzierung der Hilfe und Pflege gibt, erblicken 
die Betroffenen eine schwerwiegende Diskriminie
rung sowie eine Verletzung des Gleichheitsgrund
satzes (Art. 7 B-VG). 

Dies hat dazu geführt, daß der Österreichische 
Zivilinvalidenverband im Jahre 1986 eine öster
reichweite Unterschriftenaktion mit dem Ziel einer 
Gleichstellung der sogenannten Zivilbehinderten 
mit den Kriegsopfern durchgeführt hat. Diese 
Unterschriften wurden dann im April 1987 in Form 
einer Petition an den Nationalrat eingebracht." 

Der Ausschuß für Arbeit und Soziales hat in 
seiner Sitzung am 20. November 1992 beschlossen, 
zur Vorberatung der gegenständlichen Regierungs
vorlage einen Unterausschuß einzusetzen. Gleich
zeitig wurde in dieser Sitzung auch beschlossen, den 
Antrag 214/A(E) ebenfalls in diesem Unteraus
schuß zu beraten. Diesem Unterauss,chuß gehörten 
die Abgeordneten G rad w 0 h I, Mag. G ug gen
b erg e r, Christine H a a ger, Eleonore H 0 -

st a s c h, Helmuth S t 0 c k er, Dr. Fe urs t ein, 
Regina H eiß, Hildegard S c h 0 r n, S c h war -
zen b erg e r, Edith Hall e r, Dr. Helene Par
ti k - P abI e und S rb an. 

In der Sitzung des Unterausschusses vom 
25. November 1992 wurde Frau Abgeordnete 
Eleonore Ho s t a s c h zur Obfrau des Unteraus
schusses und Abgeordneter Dr. Fe urs te i n zu 
ihrem Stellvertreter gewählt. Frau Abgeordnete 
Dr.Helene Par t i k - Pa b I e wurde zur Schrift-

führerin des Unterausschusses gewählt. In derselben 
Sitzung wurde dann die Regierungsvorlage unter 
Hinzuziehung von Sachverständigen eingehend 
beraten. 

Hinsichtlich der Regierungsvorlage konnte mit 
Ausnahme der nachfolgend angeführten Bestim
mungen Einvernehmen erzielt werden. Kein Einver
nehmen wurde im 1. Teil bei Art. II über die §§ 4, 5, 
7,10,12,16,25 (in Verbindung mit § 38 Abs. 1) und 
31 erzielt. Zu § 26 Abs. 1 Z 2 im Art. Ir des 1. Teiles 
wurde Einvernehmen erzielt, daß die Z 2 im § 26 
Abs. 1 wie folgt zu lauten hat: "Eine für die 
Entscheidungsfindung unerläßIiche ärztliche Unter
suchung verweigert oder". 

Zu § 4 Ä.bs. 4 im Art. Ir des 1. Teiles wurde im 
Unterausschuß von den Abgeordneten Eleonore 
H 0 s t a s c hund Dr. F e urs te i n zur KlarsteIlung 
in verfassungsrechtlicher Hinsicht der folgende 
Abänderungsantrag eingebracht: 

"Art. Ir § 4 Abs. 4 des 1. Teiles lautet: 

,( 4) Ab 1. Juli 1993 besteht ein Rechtsanspruch 
auf das Pflegegeld in Höhe der Stufen 1 und 2, ab 
dem 1. Jänner 1997 auch auf das Pflegegeld in Höhe 
der Stufen 3 bis 7; in der Zeit ab 1. Juli 1993 bis zum 
31. Dezember 1996 ist bei Vorliegen der V orausset
zungen der Differenzbetrag zwischen der Stufe 2 
und einer höheren Stufe vom zuständigen Sozial
versicherungsträger oder vom Bund (Entschei
dungsträger gemäß § 22) als Träger von Privatrech
ten zu gewähren. Ein Rechtsanspruch auf diesen 
Differenzbetrag besteht nicht. Im übrigen sind die 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes auf den 
Differenzbetrag zwischen der Stufe 2 und einer 
höheren Stufe des PfIegegeldes mit der Maßgabe 
anzuwenden, daß keine Bescheide, sondern ledig
lich Mitteilungen zu ergehen haben.' " Über diesen 
Abänderungsantrag konnte kein Einvernehmen 
erzielt werden. 

Auf Grund der ob erwähnten Erledigung der 
Beratungen zur Regierungsvorlage wurde im 
Unterausschuß einvernehmlich festgestellt, daß der 
Antrag 214/ A(E) als miterledigt gilt. 

Dem Ausschuß für Arbeit und Soziales wurde von 
der Obfrau des Unterausschusses Eleonore Ho
s t a s c h ein mündlicher und schriftlicher Bericht 
über das Ergebnis der Unterausschußberatungen 
erstattet. In der sich daran anschließenden Debatte 
meldeten sich die Abgeordneten Sr b,Dr. Helene 
Part i k - Pa b I e, D 0 li n s c h e k, Mag. G u g -
gen b erg e r, Dr. Fe urs t ein, Sc h war zen
berger, Dr. Schwimmer, Edith Haller, 
Helmuth Stocker, Hums und Eleonore Ho
s ta s c h zu Wort. Von der Abgeordneten Dr: He
lene Par t i k - P abI e wurden Abänderungsan -
träge betreffend 1. Teil Art. II § 4 Abs. 1,3,4 und 5, 
§ 5 Abs.2, § 7, § 13 Abs. 1 sowie betreffend den 
3. Teil 2. Abschnitt Z 1 gestellt. Weiters wurde von 
der Abgeordneten Dr. Helene Par t i k - P abI e 

2 
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ein Entschließungsantrag gestellt, in dem der 
Bundesminister für Arbeit und Soziales ersucht 
wird, ab dem Inkrafttreten des Bundespflegegeldge
setzes laufend zu kontrollieren, ob die vom Bund 
den Sozialversicherungsträgern ersetzten Ausgaben 
die Höhe der Einnahmen aus der Erhöhung der 
Krankenversicherungsbeiträge insgesamt erreicht 
und - wenn die Einnahmen die Ausgaben 
übersteigen - dem Nationalrat umgehend einen 
Gesetzentwurf zuzuleiten, der eine Anpassung der 
Pflegegeldleistungen an die bisher nach dem KOVG 
gewährten Beträge oder eine Herabsetzung der 
Beiträge zur Krankenversicherung enthält. Vom 
Abgeordneten Sr b wurden Abänderungsanträge 
betreffend 1. Teil Art. II § 1, § 4 Abs. 1,2,3,4 und 5, 
§ 5 Abs. 1 und 2, § 7, § 13, § 21 Abs. 1 und § 31 
gestellt. Von den Abgeordneten Eleonore Ho
st ase hund Dr. F e urst ein wurde ein Abände
rungsantrag betreffend 1. Teil Art. II § 3, § 4 Abs. 1, 
3 und 4, § 7, § 9 Abs. 1, § 13 Abs. 1, § 22 Abs. 1 Z 1, 
§ 25 Abs. 1, § 26 Abs. 1 Z 2, § 38 Abs. 1, § 44 Abs. 2 
sowie betreffend den 2. Teil Art. I Z 6 (§ 73 Abs. 2 
und 5 ASVG), Einfügung einer neuen Z 30 (§ 447 g 
Abs.3 lit. a ASVG) samt Umbenennung der 
bisherigen Z 30 und 31 zu Z 31 und 32. Ferner 
wurde in diesem Abänderungsantrag im 2. Teil im 
Art. I die Einfügung der Z 33 (§ 474 Abs.l ASVG), 
34 (§ 479 d A.bs. 2 ASVG) und 35 (§ 479 d Abs. 3 
ASVG) nach der nunmehrigen neuen Z 32 verlangt. 
Weiters wurde im Art. XVI des 2. Teiles eine 
Streichung der Z 6, 8 und 13 sowie eine 
Umbenennung d~r bisherigen Z 7, 9, 10, 11, 12 und 
14 verlangt. Der genannte Abänderungsantrag der 
Abgeordneten Hostasch und Dr. Feurstein enthält 
schließlich auch die Einfügung einer Z 3 im 
2. Abschnitt des 3. Teiles und Umbenennung der 
bisherigen Z 3 auf Z 4 sowie die Einfügung einer 
Z 5. Weiters soll der 3. Teil des 1. Abschnittes 
entfallen und eine entsprechende Umbenennung der 
Abschnitte vorgenommen werden. Weiters wurde 
von den Abgeordneten Hostasch und Schwarzen
berger ein Abänderungsantrag betreffend Artikel III 
Z 2 des 2. Teiles gestellt. Außerdem wurde von den 
Abgeordneten Hostasch und Feurstein in einem 
weiteren Abänderungsantrag eine Änderung des 
1. Teiles Artikel II § 4 Abs. 5 Z 2 gestellt. Bei der 
Abstimmung wurde die Regierungsvorlage unter 
Berücksichtigung der ob erwähnten Abänderungs
anträge der Abgeordneten Hostasch und Dr. Feur
stein sowie des oberwähnten Abänderungsantrages 
der Abgeordneten Hostasch und Schwarzenberger 
teils einstimmig teils mit Stimmenmehrheit ange
nommen. 

Zu den Abänderungen und Ergänzungen gegen
über der Regierungsvorlage wird folgendes be
merkt: 

Zu 1. Teil Art. 11: 
Zu § 3: 

Durch die vorgeschla:genen Ergänzungen des § 3 
soll eine Rechtsgrundlage für die Einbeziehung 

weiterer Per.sonengruppen in das Bundespflegegeld
gesetz geschaffen werden, die nicht der gesetzlichen 
Pensionsversicherung unterliegen bzw. deren An
spruch auf Ruhe(Versorgungs)genuß auf einer 
privatrechtlichen Vereinbarung beruht. Durch die 
Einbeziehung im Verordnungsweg soll künftigen 
Entwicklungen rascher Rechnung getragen werden 
können. 

Zu § 3 Z 7 und § 22 Abs. 1 Z 1: 

Die Aufnahme dieses Personenkreises ist erfor
derlich, da diese Personen bereits derzeit Anspruch 
auf einen Hilflosenzuschuß haben. Die Änderung 
des § 22 ist eine Konsequenz der Änderung des § 3. 

Zu § 4 Abs. 1: 

Durch diese Ergänzung sollen sämtliche Behinde
rungsarten explizit angeführt und allfällige Fehlin
terpretationen ausgeschlossen werden. 

Zu § 4 Abs. 3: 

Durch diese Änderung soll auch körperlich 
behinderten Menschen der Zugang zur Stufe 6. 
ermöglicht werden. Ein Pflegegeld in Höhe der 
Stufe 7 soll auch dann gebühren, wenn praktische 
Bewegungsunfähigkeit vorliegt. 

Zu § 4 Abs. 4: 

Die vorgeschlagene Änderung dient der Klarstel
lung in verfassungsrechtlicher Hinsicht. 

Zu § 4 Abs. 5 Z 2: 

Durch die Festlegung von zeitlichen Mindestwer
ten für die genannten Betreuungsverrichtungen soll 
eine präzisere Einordnung ermöglicht werden., 

Zu § 7 und § 44 Abs. 2: 

Der Erhöhungsbetrag dient nur teilweise der 
Abdeckung pflegebedingter Mehraufwendungen 
und soll daher lediglich zur Hälfte auf das 
Pflegegeld angerechnet werden. 

Diese Änderung hätte zusätzliche Kosten zur 
Folge, die im Jahr 1993 25 Millionen Schilling 
betragen und bis etwa zum Jahr 2000 auf maximal 
120 Millionen Schilling steigen würden. 

Mit der Änderung des § 44 Abs. 2 wird 
gewährleistet, daß - abgesehen vom Fall der 
Zuordnung zu einer höheren Pflegegeldstufe - der 
Ausgleich, der wegen der Anrechnung eines Teiles 
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der erhöhten Familienbeihilfe gewährt wird, keiner 
Kürzung unterliegt. 

Zu § 9 Abs. 1 und § 25 Abs. 1 erster Satz: 
Durch die vorgeschlagene amtswegige Einleitung 

des Verfahrens bei Übergang der Leistungszustän
digkeit für das Pflegegeld vom Land auf den Bund 
sollen einerseits ein kontinuierlicher Fortbezug der 
Leistung sichergestellt und andererseits V ollzie
hungsprobleme im Bereich der Länder, die sich aus 
dem Antragsprinzip ergeben könnten, vermieden 
werden. 

Zu § 13 Abs. 1: 
Wegen des Mangels an Pflegestellen werden 

häufig pflegebedürftige Personen in Krankenanstal
ten stationär weitergepflegt, obwohl die Kranken
versicherung ihre Leistung wegen des Wegfalls der 
Notwendigkeit einer ärztlichen Behandlung einge
stellt hat. Für die dabei anfallenden Kosten kommt 
die Sozialhilfe (das Land, die Gemeinde) wie in den 
in Z 1 bis 4 erwähnten Fällen subsidiär auf, sodaß 
ein vergleichbarer Anspruchsübergang gerechtfer
tigt erscheint. Allerdings soll mit der zeitlichen 
Begrenzung des Anspruchsüberganges in diesen 
Fällen ein Anreiz gegeben werden, den Fehlbelag 
(nicht anstaltsbedürftiger Personen in einer Kran
kenanstalt) möglichst gering zu halten. 

Zu § 13 Abs. 1 letzter Satz: 
Nachdem das Taschengeld in Höhe von 20% des 

Pflegegeldes der Stufe 3 zu leisten ist, könnte es 
nach der Regierungsvorlage in den Stufen 1 und 2 
dazu kommen, daß insgesamt mehr als das 
gebührende Pflegegeld zu leisten wäre. Die 
Ergänzung soll dies verhindern-und stellt gleichzei
tig klar, daß ein allfälliger Differenzbetrag zu 
Lasten des übergehenden Anspruches geht. 

Zu § 26 Abs. 1 Z 2: 
Durch diese Regelung soll sichergestellt werden, 

daß das Pflege geld nur dann versagt werden kann, 
wenn eine für die Entscheidung unbedingt notwen
dige ärztliche Untersuchung verweigert wird. 

Zu § 38 Abs. 1 letzter Satz: 
Mit der vorgeschlagen-en Änderung soll klarge

stellt werden, daß ein Antrag auf Erhöhung eines 
auf Grund der Überleitungsbestimmungen gewähr
ten Pflegegeldes nicht auf Grund der Bestimmung 
des § 25 Abs. 2 zurückgewiesen werden kann. 

Zu den Abänderungen betreffend das ASVG: 

Zu § 73 Abs. -2 und 5 ASVG: 
Die Regierungsvorlage sieht in Art. I Z 6 des 

2. Teiles eine Neuregelung der Finanzierung der 
Krankenversicherung vor. Die geplante Änderung 
geht von der Überlegung aus, daß die Mehreinnah
men aus der Anhebung der Beitragssätze für 
Erwerbstätige um 0,8% die Mindereinnahmen aus 

der Herabsetzung der Beiträge in der Krankenversi
cherung für Pensionisten ausgleichen. 

Die Mehreinnahmen aus der Anhebung der 
Beitragssätze für die Summe aller ASVG-Kranken
versicherungsträger reichen aus, um die Minderein
nahmen aller dieser Krankenversicherungsträger zu 
decken; dies gilt jedoch nicht für jeden einzelnen 
Krankenversicherungsträger. Versicherungsträger 
mit einem geringen Pensionistenanteil werden von 
dieser Regelung begünstigt, während Versiche
rungsträger mit einem hohen Pensionistenanteil 
finanziell benachteiligt werden. Verstärkt wird 
dieser Effekt durch das unterschiedliche Einkom
mensniveau inden einzelnen Bundesländern. Ein 
Ausgleich hätte durch den beim Hauptverband der 
österreichischen Sozialversicherungsträger einge
richteten Ausgleichsfonds stattfinden können. Der 
Hauptverband schlägt jedoch vor, den Ausgleich 
bereits bei der Verteilung der Mittel durchzuführen, 
sodaß jedem Krankenversicherungsträger auch in 
Zukunft etwa die Mittel zur Verfügung gestellt 
werden, die er_nach der geltenden Rechtslage erhält. 
Dies wird durch die vorgeschlagene Änderung des 
§ 73 Abs. 2 und 5 erreicht. Diese Änderung ist für 
den Bund mit keinen Mehraufwendungen verbun
den. 

Zu § 447 g Abs. 3 lit. a ASVG: 

Die vorgeschlagene Änderung im § 447 g Abs. 3 
lit. a ASVG dient der Abgeltung der Ersatzzeiten 
des Bezuges einer Geldleistung aus der Arbeitslo
senversicherung aus Mitteln der Arbeitslosenversi
cherung und stellt gleichzeitig eine budgetbeglei
tende Maßnahme dar. 

Zu § 474 Abs. 1 ASVG: 

Wie die Beitragssätze nach § 51 Abs. 1 Z 1 lit. a 
bis d ASVG soll auch der Beitragssatz für jene 
Versichertengruppe der Versicherungsanstalt der 
östetreichischen Eisenbahnen, die nach den Regeln 
des ASVG krankenversichert ist, um 0,8% erhöht 
werden. 

Zu § 479 d ASVG: 

Ein Großteil der Bediensteten und Pensionisten 
der Verkehrsbetriebe sind bei der Betriebskranken
kasse der Wiener Verkehrsbetriebe nach den 
Bestimmungen des ASVG krankenversichert. Von 
den Versicherten sind rund 80% Beamte des 
Dienststandes oder des Ruhestandes bzw. Hinter
bliebene nach Beamten. Die Kosten des Pflegegel
des für diesen Personenkreis sind von der Stadt 
Wien zu tragen. Für diese Versicherten soll daher im 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz eine Son
derregelung nach dem Muster des Beamten-Kran
ken- und Unfallversicherungsgesetzes erfolgen. 
Eine ähnliche Sonderregelung enthält die Regie-

908 der Beilagen XVIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 5 von 26

www.parlament.gv.at



6 908 der Beilagen 

rungsvorlage auch in bezug auf die Versicherungs
anstalt der österreichischen Eisenbahnen (§ 472 a 
ASVG). 

Gemäß § 479 d ASVG gilt für die bei der 
Betriebskrankenkasse der Wiener Verkehrsbetriebe 
versicherten Beamtenpensionisten bezüglich der 
Höhe des Versicherungsbeitrages dieselbe Regelung 
wie für die aktiven Bediensteten. Gemäß § 479 d 
Abs. 3 kann durch Verordnung der Beitragssatz für 
diese Pensionisten bis auf den im § 73 Abs. 3 ASVG 
genannten Hundertsatz (derzeit 10,3 vH) erhöht 
werden, wobei die Erhöhung ausschließlich von den 
Verkehrsbetrieben zu tragen ist. Diese Obergrenze 
soll entsprechend der vorgesehenen Neuregelung 
des § 73 ASVG auf 7,35 vH reduziert werden. . 

Durch die Neuregelung des § 479 d Abs. 2 und 3 
ASVG wird der Verordnung BGB!. Nr.303/1967 
derogiert. Zur KlarsteIlung wird dies durch die Z 5 
im 2. Abschnitt des 3. Teiles ausdrücklich festgehal
ten. 

Zu § 65 Abs. 1 Z 4, § 65 Abs. 2 und § 82 Abs. 5 
ASGG und 3. Teilt. Abschnitt: 

In den versendeten Entwürfen einer 51. ASVG
Novelle und einer 19. GSVG-Novelle werden die 

Dietachmayr 

Berichterstatter 

Bestimmungen der §§ 255 a, 273 a und 280 2. Satz 
ASVG sowie § 133 a GSVG aufgehoben. 

Die vom Abänderungsantrag erfaßten, in der 
Regierungsvorlage vorgesehenen ~ ovellierungen 
des ASGG basieren jedoch auf Jenen besagten 
Bestimmungen, deren Aufhebungen n~~mehr vor
geschlagen werden. Da die besagten Anderungen 
des ASGG im wesentlichen nur klarstellenden 
Charakter haben, kann abgewartet werden, ob es 
tatsächlich zu einer Aufhebung der Bestimmungen 
der §§ 255 a, 273 a und 280 2. S~tz ASVG sowie 
§ 133 a GSVG kommt. Die Anderungen des 
3. Teiles sind eine Konsequenz des zuvor Gesagten. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Ausschuß 
für Arbeit und Soziales somit den Antrag, der 
Nationalrat wolle 

1. dem a n g e s chi 0 s sen enG e set zen t - 1. 
w ur f die verfassungsmäßige Zustimmung, 
erteilen. 

2. diesen Bericht zur Kenntnis nehmen. 

Wien, 1992 12 10 

Eleonore Hostasch 

Obfrau 
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Bundesgesetz, mit dem ein Pflegegeld 
eingeführt wird (Bundespflegegeldgesetz 
BPGG) und das· Allgemeine Sozialversiche
rungsgesetz, das Gewerbliche Sozialversiche
rungsgesetz, das Bauern-Sozialversicherungs
gesetz das Notarversicherungsgesetz 1972, das 
Beam:en-Kranken- und Unfallversicherungs
gesetz, das Strafvollzugsgesetz, ~as P~nsionsg~
setz 1965, das Bezügegesetz, dIe Salinenarbel
ter-Pensionsordnung 1967, das Post- und 
Telegraphen-Pensionsgesetz 1967, das Bundes
gesetz vom 1. Juli 1967 über die Pensions an
sprüche der Zivilbediensteten der ehemaligen 
k. u. k. Heeresverwaltung und ihrer Hinter
bliebenen, das Kriegsopferversorgungsgesetz 
1957, das Heeresversorgungsgesetz, das Opfer
fürsorgegesetz, das Verbrechensopfergesetz 
und das Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz 

geändert werden 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Inhaltsverzeichnis 

1. TEIL 

Bundespflegegeldgesetz - BPGG 

Artikel I 

(Verfassungsbestimmung) 

Artikel 11 

1. ABSCHNITt 

All g e m e. i n e B e s tim mu n ge n 

§ 1. Zweck des Pflegegeldes 
§ 2. Sprachliche Gleichbehandlung 

2. ABSCHNITt 

Anspruchsberechtigte Personen 

§ 3. Personenkreis 
§ 4. Anspruchsvoraussetzungen 

3. ABSCHNITt 

Pflegegeld 

§ 5. Höhe des Pflegegeldes 
§ 6. Zusammentreffen gleichartiger Ansprüche 
§ 7. Anrechnung 
§ 8. Vorschüsse 
§ 9. Beginn, Änderung und Ende des Anspruches 
§ 10. Anzeigepflicht 
§ 11. Ersatz zu Unrecht e~pfangener Pflege gelder 
§ 12. Ruhen des Anspruches . 
§§ 13.-14. Ersatzansprüche des Trägers der SOZI-

alhilfe 
§ 15. Pfändung und Verpfändung 
§ 16. Übergang von Schadenersatzansprüchen 
§§ 17.-18. Fälligkeit und Auszahlung 
§ 19. Bezugsberechtigung und Fortsetzung des 

Verfahrens 
§ 20. Ersatz von Geldleistungen durch Sachleistun-

~n . . 
§ 21. Einkommensteuer- und GebührenfreIheIt 

4. ABSCHNITt 

§ 22. Entscheidungsträger 

5. ABSCHNITt 

§ 23. Kostenersatz 

6. ABSCHNITt 

Verfahren 

§ 24. Allgemeine Bestimmungen 
§ 25. AntragsteIlung 
§ 26. Mitwirkungspflicht 
§§ 27.-28. Bescheide 
§ 29. Information und Kontrolle 
§ 30. Ersatz von Reisekosten 
§ 31. Sachverständige 
§ 32. Verarbeitung von Daten 
§ 33. Mitwirkung 

3 

908 der Beilagen XVIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 7 von 26

www.parlament.gv.at



8 908 der Beilagen 

7. ABSCHNIIT 

§ 34. Aufsicht des Bundes 

8; ABSCHNITT 

§§ 35.-36. Verweisungen 
§ 37. Inkrafttreten von Verordnungen 

9. ABSCHNITT 

§§ 38.-46. Übergangsrecht 

2. TEIL 

Änderung von Bundesge~etzen 

Artikel I 

Artikel 11 

Artikel III 
Artikel IV 
Artikel V 

Artikel VI 
Artikel VII 
Artikel VIII 
Artikel IX 

Artikel X 

Artikel XI 

Artikel XII 
Artikel XIII 
Artikel XIV 
Artikel XV 
Artikel XVI 

Allgemeines Sozialversicherungs-
gesetz 
Gewerbliches Sozialversicherungs
gesetz 
Bauern-Sozialversicherungsgesetz 
Notarversicherungsgesetz 1972 
Beamten-Kranken- und Unfallversi
cherungsgesetz 
Strafvollzugs gesetz 
Pensionsgesetz 1965 
Bezügegesetz 
Salinenarbeiter-Pens ionsordnung 
1967 
PoSt- und Telegraphen-Pensions
gesetz 1967 
Bundesgesetz vom 1. Juli 1967 über 
die Pensions ansprüche der Zivilbe
diensteten der ehemaligen k. u. k. 
Heeresverwaltung und ihrer Hinter
bliebenen 
Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 
Heeresversorgungsgesetz 
Opferfürsorgegesetz 
Verbrechensopfergesetz 
Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz 

3. TEIL 

Schlußbestimmungen 

1. ABSCHNIIT 

Inkrafttreten 

2. ABSCHNITT 

Vollziehung 

1. TEIL 

Bundesgesetz, mit dem ein Pflegegeld einge
führt wird (Bundespflegegeldgesetz - BPGG) 

Artikel I 

(Verfassungsbestimmung) 

Die Erlassung, Änderung und AlJfhebung von 
Vorschriften, wie sie im Artikel lIdes Bundespflege
geldgesetzes enthalte~ sind, sowie die Vollziehung 
dieser Vorschriften sind auch in jenen Belangen 
Bundessache, hinsichtlich derer das Bundes-Verfas
sungsgesetz in der Fassung von 1929 etwas anderes 
vorsieht. Die Angelegenheiten des Artikels II . 
können im Sinne des Artikels 102 Abs.2 B-VG 
unmittelbar von Bundesbehörden versehen weiden. 

Artikel II 

1. ABSCHNITT 

Allgemeine Bestimmung.en 

Zweck des Pflegegeldes 

§ 1. Das Pflegegeld hat den Zweck, in Form eines 
Beitrages pflegebedingte Mehraufwendungen pau
schaliert abzugelten, um pflegebedürftigen Perso
nen soweit wie möglich die notwendige Betreuung 
und Hilfe zu sichern sowie die Möglichkeit zu 
verbessern, ein selbstbestimmtes, bedürfnisorientier
tes Leben zu führen. 

Sprachliche Gleichbehandlung 

,§ 2. Soweit im folgenden personenbezogene 
Bezeichnungen' nur in männlicher Form angeführt 
sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in 
gleicher Weise. Bei der Anwendung auf bestimmte 
Personen ist die jeweils geschlechtsspezifische Form 
zu verwenden. 

2. ABSCHNIIT 

Anspruchsberechtigte Personen 

Personenkreis 

§ 3. (1) Anspruch auf Pflegegeld nach Maßgabe 
der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes besteht 
für nachstehende Personen, sofern sie ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben: 

1. Bezieher einer Vollrente, deren Pflegebedarf 
durch den Arbeits(Dienst)unfall oder die 
Berufskrankheit verursacht wurde, oder einer 
Pension (ausgenommen die Knappschaftspen
sion) nach dem 
a) Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz 

(ASVG), BGBL Nr. 189/1955; 
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b) Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz 
(GSVG), BGBI. Nr. 5&0/1978; 

c) Freiberuflichen Sozialversicherungsgesetz 
(FSVG), BGBI. Nr. &24/1978; 

d) Bauern-Sozialversicherungsgesetz 
(BSVG), BGBI. Nr. 559/1978; 

e) Notarversicherungsgesetz 1972 (NVG 
1972), BGBI. Nr.66; 

f) Beamten-Kranken- und Unfallversiche
rungsgesetz (B-KUVG), BGBI. Nr. 200/ 
1967; 

g) § 80 des Strafvollzugs gesetzes (StVG), 
BGBI. Nr. 144/1969; 

2. die nach § 8 Abs. 1 Z 3 lit. hund i ASVG 
teilversicherten Schüler und Studenten, deren 
Pflegebedarf durch den Arbeitsunfall oder die 
Berufskrankheit verursacht wurde, in der Zeit 
vom Tag nach Abschluß der Heilbehandlung 
bis zu dem Zeitpunkt, in dem der Schulbesuch 
voraussichtlich abgeschlossen gewesen und 
der Eintritt in das Erwerbsleben erfolgt wäre; 

3. Personen, deren Rente nach den sozialversi
cherungsrechtlichen Vorschriften abgefunden 
worden ist, wenn deren Pflegebedarf durch 
den Arbeits(Dienst)unfall oder die Berufs
krankheit verursacht wurde; 

4. Bezie~er eines Ruhe- oder Versorgungsgenus
ses, Ubergangsbeitrages, Versorgungsgeldes 
oder Unterhaltsbeitrages nach 
a) dem Pensionsgesetz 1965 (PG 1965), 

BGBI. Nr. 340; 
b) dem Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 

(LDG 1984), BGBI. Nr. 302; 
c)dem Land- und forstwirtschaftlichen Lan-

deslehrer-Dienstrechtsgesetz (LLDG 
1985), BGBI. Nr. 296; 

d) dem Bezügegesetz, BGBI. Nr. 273/1972; 
e) der Salinenarbeiter-Pensionsordnung 

1967,BGBI. Nr. 5/1968; 
f) dem Post- und Telegraphen-Pensionsge

setz 1967, BGBI. Nr. 231; 
g) dem Bundesgesetz vom 1. Juli 1967 über 

die Pensions ansprüche der Zivilbedienste
ten der ehemaligen k. u. k. Heeresverwal
tung und ihrer Hinterbliebenen, BGBI. 
Nr.255; 

h) dem Verfassungsgerichtshofgesetz 
(VerfGG 1953), BGBI. Nr. 85; 

i) dem Dorotheumsgesetz, BGBI. Nr.66/ 
1979; 

j) dem Bundestheaterpensionsgesetz 
(BThPG), BGBI. Nr. 159/1958; 

k) dem § 163 Abs. 8 des Beamten-Dienst
rechtsgesetzes 1979 (BDG 1979), BGBI. 
Nr.333; 

I) dem Epid~miegesetz 1950, BGBI. Nr. 186; 
m) Entschließungen des Bundespräsidenten, 

mit denen außerordentliche Versorgungs
genüsse gewährt wurden; 

5. Bezieher von Renten, Beihilfen oder Ausglei
chen nach dem 
a) Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 

(KOVG 1957),BGBI. Nr. 152; 
b) Heeresversorgungsgesetz (HVG), BGBI. 

Nr. 27/1964; 
c) Opferfürsorgegesetz (OFG), BGBI. Nr. 

183/1947; 
d) Impfschadengesetz, BGBI. Nr. 371/1973; 

6. Personen, deren Rente gemäß 
a) § 56 KOVG 1957; 
b) § 61 HVG; 
c) § 20FGumgewandeitwurde; 

7. Bezieher eines Sonderruhegeldes nach Art. X 
des Nachtschwerarbeitsgesetzes (NSchG), 
BGBI. Nr. 354/1981. 

(2) Der Bundesminister für Arbeit und Soziales ist 
ermächtigt, mit Zustimmung des Bundesministers 
für Finanzen nach Anhörung der für das Bundesge
biet jeweils in Betracht kommenden gesetzlichen 
beruflichen Vertretung mit Verordnung folgende 
Personengruppen - soweit sie nicht in der 
gesetzlichen Pensionsversicherung versichert sind 
- in den anspruchsberechtigten Personenkreis nach 
Abs. 1 einzubeziehen: 

1. die ordentlichen Kammerangehörigen emer 
Ärztekammer, sofern sie freiberuflich tätig 
sind; 

2. die Mitglieder der Rechtsanwaltskammern; 
3. die Mitglieder der österreichischen Apothe

kerkammer in der Abteilung für selbständige 
Apotheker; 

4. die Mitglieder der Ingenieurkammern; 
5. die Mitglieder der österreichischen Patentan

waltskammer; 
6. die Mitglieder dei Kammer der Wirtschafts

treuhänder. 

(3) Der Bundesminister für Arbeit und Soziales ist 
ermächtigt, mit Zustimmung des Bundesministers 
für Finanzen nach Anhörung der in Betracht 
kommenden Interessenvertretungen mit Verord
nung weitere Personengruppen, die nicht der 
gesetzlichen Pensionsversicherung unterliegen, in 
den anspruchs berechtigten Personenkreis nach 
Abs. 1 einzubeziehen, sofern der Anspruch auf eine 
Pension, einen Ruhe(Versorgungs)genuß oder eine 
gleichartige Leistung auf einer privatrechtlichen 
Vereinbarung beruht. 

(4 ) Voraussetzung für die Erlassungeiner 
Verordnung gemäß Abs. 2 oder 3 ist das Vorliegen 
eines der Gesamtfinanzierung dieses Bundesgeset
zes vergleichbaren Beitrages der einzubeziehenden 
Personengruppen zu dem durch die Einbeziehung 
entstehenden Mehraufwand. 

(5) In der gemäß Abs. 2 oder 3 erlassenen 
Verordnung ist der Entscheidungsträger (§ 22) zu 
bezeichnen, dem die Durchführung des Bundespfle-
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gegeldgesetzes hinsichtlich der einbe;ogenen Per
sonengruppen obliegt. 

Anspruchsvoraussetzungen 

§ 4. (1) Das Pflege geld gebührt bei Zutreffen der 
Anspruchsvoraussetzung'en ab Vollendung des 
dritten Lebensjahres, wenn auf Grund einer 
körperlichen, geistigen oder psychischen Behinde
rung oder einer Sinnes behinderung der ständige 
Betreuungs- und Hilfsbedarf (Pflege bedarf) voraus
sichtlich mindestens sechs Monate andauern wird 
oder würde. 

(2) Anspruch auf Pflegegeld besteht in Höhe der 

Stufe 1: 
für Personen, deren Pflegebedarf nach Abs. 1 
durchschnittlich mehr als 50 Stunden monatlich 
beträgt; 

Stufe 2: 
für Personen, deren Pflegebedarf nach Abs. 1 
durchschnittlich mehr als 75 Stunden monatlich 
beträgt; 

(3) Vorbehaltlich des Abs. 4 gebührt Pflegegeld in 
Höhe der 

Stufe 3: 
Personen, deren Pflegebedarf nach Abs. 1 durch
schnittlich mehr als 120 Stunden monatlich 
beträgt; 

Stufe 4: 
Personen, deren Pflegebedarf nach Abs. 1 durch
schnittlich mehr als 180 Stunden monatlich 
beträgt; 

Stufe 5: 
Personen, deren Pflegebedarf nach Abs. 1 durch
schnittlich mehr als 180 Stunden monatlich 
beträgt, wenn ein außergewöhnlicher Pflegeauf
wand erforderlich ist; 

Stufe 6: 
Personen, deren Pflegebedarf nach Abs. 1 durch
schnittlich mehr als 180 Stunden monatlich 
beträgt, wenn dauernde Beaufsichtigung oder ein 
gleichzuachtender Pflegeaufwand erforderlich 
ist; 

Stufe 7: 
Personen, deren Pflegebedarf nach Abs. 1 durch
schnittlich mehr als 180 Stunden. monatlich 
beträgt, wenn praktische Bewegungsunfähigkeit 
oder ein gleichzuachtender Zustand vorliegt. 

(4) Ab 1. Juli 1993 besteht ein Rechtsanspruch auf 
das Pflegegeld in Höhe der Stufen 1 und 2, ab dem 
1. Jänner 1997 auch auf das Pflegegeld in Höhe der 
Stufen 3 bis 7; in der Zeit ab 1. Juli 1993 bis zum 
31. Dezember 1996 ist bei Vorliegen der V orausset
zungen der Differenzbetrag zwischen der ::>tufe 2 

und einer höheren Stufe vom zuständigen Sozial
versicherungsträger oder vom Bund (Entschei
dungsträger gemäß § 22) als Träger von Privatrech
ten zu gewähren. Ein Rechtsanspruch auf diesen 
Differenzbetrag besteht nicht. Im übrigen sind die 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes auf den 
Differenzbetrag zwischen der Stufe 2 und einer 
höheren Stufe des Pflegegeldes mit der Maßgabe 
anzuwenden, daß keine Bescheide, sondern ledig
lich Mitteilungen zu ergehen haben und der 
Rechtsweg ausgeschlossen ist. 

(5) Der Bundesminister für Arbeit und Soziales ist 
ermächtigt, nach Anhörung des Bundesbehinder
tenbeirates (§ 8 des Bundesbehindertengesetzes, 
BGBI. Nr. 283/1990) nähere Bestimmungen für die 
Beurteilung des Pflegebedarfes durch Verordnung 
festzulegen. Die Verordnung kann insbesondere 
festlegen: 

1. eine Definition der Begriffe "Betreuung" und 
"Hilfe", 

2. Richtwerte für den zeitlichen Betreuungsauf
wand, wobei verbindliche Mindestwerte zu
mindest für die tägliche Körperpflege, die 
Zubereitung und das Einnehmen von Mahl
zeiten sowie für die Verrichtung der Notdurft 
festzulegen sind, 

3. verbindliche Pauschalwerte für den Zeitauf
wand der Hilfsverrichtungen, wobei der 
gesamte Zeitaufwand für alle Hilfsverrichtun
gen mit höchstens 50 Stunden pro Monat 
festgelegt werden darf und 

4. Mindesteinstufungen für bestimmte Gruppen 
von behinderten Personen mit einem weitge
hend gleichartigen Pflegebedarf. 

3. ABSCHNITT 

Pflegegeld 

Höhe des PHegegeldes 

§ 5. (1) Das Pflegegeld gebührt zwölfmal jährlich 
und beträgt monatlich in 
Stufe 1 2 500 S, 
Stufe 2 3 500 S, 
Stufe 3 5 400 S, 
Stufe 4 8 100 S, 
Stufe 5 11 000 S, 
Stufe 6 15 000 S und in 
Stufe 7 20 000 S. 

(2) An die Stelle dieser Beträge treten mit 
Wirkung vom 1. Jänner 1994 und in der Folge mit 
Wirkung vom 1. Jänner 1995 die mit dem 
Anpassungsfaktor des § 108 f ASVG vervielfachten 
und gemäß § 18 Abs. 3 auf volle Schillingbeträge 
gerundeten Beträge. Der Vervielfachung sind die 
für das jeweils vorangegangene J ahI ermittelten und 
gerundeten Beträge zugrunde zu legen. 

(3) Der Bundesminister für Arbeit und Soziales 
hat die sich gemäß Abs. 2 ergebenden Beträge für 
jedes Jahr durch Verordnung festzustellen. 
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(4) Die Anpassung des Pflegegeldes ist von Amts 
wegen vorzunehmen. 

Zusammentreffen gleichartiger Ansprüche 

§ 6. (1) Bei Zusammentreffen mehrerer Ansprü
che auf Pflegegeld nach diesem Bundesgesetz wird 
das Pflegegeld nur einmal geleistet. 

(2) In den Fällen des Abs. 1 richtet sich die 
Zuständigkeit zur Entscheidung und Leistung nach 
folgender Rangordnung: 

1. Träger der Unfallversicherung; 
2. Träger der Pensionsversicherung; 
3. Entscheidungsträger gemäß § 22 Z 3 bis 6; 
4. Landesinvalidenamt; 
5. Landeshauptmann. 

(3) Bei gleichrangigen Ansprüchen gemäß Abs. 2 
Z 1, 2 oder 3 ist zuständig: 

1. der Träger, gegenüber dem ein Eigenanspruch 
besteht, vor dem, gegenüber dem ein Hinter
bliebenenanspruch besteht; 

2. subsidiär der Träger, gegenüber dem der 
höchste Leistungsanspruch besteht. 

(4) Die Zuständigkeit zur Gewährung des 
Pflegegeldes gemäß Abs. 2 und 3 wird durch eine 
·später erworbene zusätzliche Anspruchsberechti
gung gemäß § 3 nicht berührt. 

(5) Bestehen über die Zuständigkeit zur Entschei
dung und Leistung Zweifel, bestimmt der Bundes
minister für Arbeit und Soziales, welcher Entschei
dungsträger zuständig ist; § 413 Abs. 1 Z 2 und 
Abs. 3 bis 5 ASVG sind sinngemäß anzuwenden. 

Anrechnung 

§ 7. Geldleistungen, die wegen Pflegebedürftig
keit nach anderen bundesgesetzlichen oder auslän
dischen Vorschriften gewähn werden, sind auf das 
Pflegegeld nach diesem Bundesgesetz anzurechnen. 
Der Erhöhungsbetrag der Familienbeihilfe für 
erheblich behinderte Kinder gemäß § 8 Abs. 4 des 
Familienlastenausgleichsgesetzes 1967, BGB!. 
Nr. 376, ist zur Hälfte anzurechnen. 

Vorschüsse 

§ 8. (1) Auf Antrag können vor Abschluß des 
Ermittlungsverfahrens Vorschüsse auf das Pflege
geld gewähn werden, wenn die Leistungspflicht 
dem Grunde nach feststeht. 

(2) Die nach Abs. 1 gewähnen Vorschüsse sind 
auf das gebührende Pflegegeld anzurechnen. 

(3) Zu Unrecht empfangene Vorschüsse sind dem 
Entscheidungsträger nach § 11 zu ersetzen. 

Beginn, Änderung und Ende des Anspruches 

§ 9. (1) Das Pflege geld gebühn mit Beginn des 
Monates, in dem die Voraussetzungen für die 
Zuerkennung erfüllt sind, frühestens aber mit 
Beginn des Monates, in dem der Antrag gestellt oder 
in dem das amtswegige Verfahren zur Feststellung 
der Anspruchsvoraussetzungen gemäß § 4 durch 
einen. Unfallversicherungsträger eingeleitet wurde. 
Das Pflegegeld gebührt, wenn die Leistungszustän
digkeit des Landes entfällt, weil der Bund gemäß § 3 
für die Leistung des Pflegegeldes zuständig wird, bei 
Zutreffen der Voraussetzungen mit Beginn des auf 
den Zeitpunkt des Entfalles der Leistungszuständig-

. keit des Landes folgenden Monates; das Verfahren 
zur Feststellung der Anspruchsvoraussetzungen 
gemäß § 4 ist in diesem Fall von Amts wegen 
einzuleiten. 

(2) Wenn eine Voraussetzung für die Gewährung 
von Pflegegeld wegfällt, ist das Pflegegeld zu 
entziehen; wenn eine für die Höhe des Pflegegeldes 
wesentliche Veränderung eintritt, ist das Pflegegeld 
neu zu bemessen. 

(3) Die Entziehung oder Neubemessung des 
Pflegegeldes wird mit dem auf die wesentliche 
Veränderung folgenden Monat wirksam. Von 
diesem Grundsatz gelten folgende Ausnahmen: 

1. die Entziehung oder Herabsetzung des 
Pflegegeldes wegen einer Veränderung im 
Ausmaß des Pflegebedarfes wird mit Ablauf 
des Monates wirksam, der auf die Zustellung 
des Bescheides bzw. der Mitteilung folgt, mit 
dem/ der die Entziehung oder Herabsetzung 
ausgesprochen wurde; 

2. die Erhöhung des Pflegegeldes wegen einer 
. Veränderung im Ausmaß des Pflege bedarfes 
wird mit Beginn des Monates wirksam, in dem 
die wesentliche Veränderung geltend gemacht 
oder von Amts wegen ärztlich festgestellt 

'wurde; 
3. die Neubemessung des Pflegegeldes, die sich 

auf Grund von gesetzlichen Änderungen oder 
der alljährlichen Anpassung der nach § 7 auf 
das Pflegegeld anzurechnenden Leistungen 
ergibt, wird mit Beginn des Monates wirksam, 
in dem diese Änderung eingetreten ist. 

Anzeigepflicht 

§ 10. Anspruchsberechtigte, Anspruchswerber, 
gesetzliche Venreter und Sachwalter, zu deren 
Wirkungsbereich die AntragsteIlung auf Gewäh
rung oder die Empfangnahme von Pflegegeld 
gehön, sind verpflichtet, jede ihnen bekannte 
Veränderung in den Voraussetzungen für den 
Pflegegeldbezug, die den Verlust, eine Minderung, 
das Ruhen des Anspruches oder eine Anrechnung 
auf das Pflegegeld begründet, binnen vier Wochen 
dem zuständigen Entscheidungsträger anzuzeigen. 
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Ersatz zu Unrecht empfangener Pflegegelder 

§ 11. (1) Wurden Pflegegelder bis zur Höhe der 
Stufe 2 zu Unrecht empfangen, so sind sie dem 
Entscheidungsträger zu ersetzen, wenn der Zah
lungsempfänger den Bezug durch bewußt unwahre 
Angaben, bewußte Verschweigung wesentlicher 
Tatsachen oder Verktzung der Anzeigepflicht 
(§ 10) herbeigeführt hat oder wenn der Zahlungs
empfänger erkennen mußte, daß das Pflegegeld 
nicht oder nicht in dieser Höhe gebührte. 

(2) Die Ersatzpflicht (Abs. 1) ist eingeschränkt 
auf Pflegegelder, die für einen Zeitraum von 
höchstens drei Jahren vor dem Ersten des Monates, 
in dem der Entscheidungsträger vom Ersatzgrund 
Kenntnis erlangt hat, geleistet wurden, es sei denn, 
die Leistungen wurden durch eine Handlung im 
Sinne des § 69 Abs. 1 Z 1 des Allgemeinen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG), BGBI. 
Nr. 51, herbeigeführt. Auf das Aufrechnungs- und 
Rückforderungsrecht ist § 107 Abs. 2 ASVG anzu
wenden. 

(3) Kann ein Ersatz nicht durch Berücksichtigung 
der Ersatzpflicht bei der Gewährung von Pflege geld 
in einem über die Stufe 2 hinausgehenden Ausmaß 
bewirkt werden, so ist der Ersatz durch Aufrech
nung mit Ansprüchen auf Pflegegeld (§ 4 Abs. 2), 
jedoch nur bis zu deren Hälfte, vorzunehmen. 

(4) Kann ein Ersatz auch nach Abs.3 nicht 
erfolgen, so ist das zu Unrecht empfangene 
Pflegegeld zurückzufordern. 

(5) Ist die sofortige Hereinbringung durch 
Aufrechnung oder Rückzahlung auf Grund der 
wirtschaftlichen Verhältnisse des Ersatzpflichtigen 
oder nach der Lage des Falles nicht möglich oder 
unbillig, ist die Abstattung in Raten .zu bewilligen 
oder kann die Forderung vom Entscheidungsträger 
gestundet werden. Stun~ungszinsen sind nicht 
vorzuschreiben. 

(6 ) Wenn die Verpflichtung zum Ersatz zu 
Unrecht empfangener Pflegegelder eine besondere 
Härte bedeuten würde oder wenn das Verfahren mit 
Kosten oder Weiterungen verbunden wäre, die in 
keinem Verhältnis zum zu Unrecht empfangenen 
Betrag stehen würden, kann der Entscheidungsträ
ger von der Hereinbringung absehen. 

(7) Vor Leistung eines Pflegegeldes in Höhe der 
Stufen 3 bis 7 ist zu vereinbaren, daß dieses unter 
sinngemäßer Anwendung der Abs. 1 bis 6 rückzuer
sta tten . ist. 

Ruhen des Anspruches 

§ 12. (1) Der Anspruch auf Pflegegeld ruht 
während eines stationären Aufenthaltes in einer 
Krankenanstalt ab dem Beginn der fünften Woche 
dieser Pflege, wenn ein in- oder ausländischer 
Träger der Sozialversicherung oder der Bund für 

die Kosten der Pflege der allgemeinen Gebühren
klasse in einer in- oder ausländischen Krankenan
stalt aufkommt. 

(2) Für die Dauer der Rentenumwandlung gemäß 
§ 56 KOVG 1957, § 61 HVG oder § 2 OFG ruht der 
Anspruch auf Pflegegeld. 

(3) Für die Dauer der Unterbringung des 
Anspruchsberechtigten auf Kosten des Bundes in 
einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher 
gemäß § 21 Abs. 1 des Strafgesetzbuches (StG B), 
BGBI. Nr. 60/1974, ruht der Anspruch auf Pflege
geld. 

(4) Für die Zeit des Ruhens des Anspruches auf 
Pflegegeld gemäß Abs. 2 oder 3 gebührt ein 
Taschengeld in Höhe von 20 vH des Pflegegeldes 
der Stufe 3. 

(5) Hat der Entscheidungsträger Pflege gelder 
angewiesen, die gemäß Abs. 1, 2 oder 3 nicht mehr 
auszuzahlen waren, so sind diese Pflegegelder auf 
das Taschengeld oder auf künftig auszuzahlendes 
Pflegegeld anzurechnen. 

Ersatzansprüche des Trägers der Sozialhilfe 

§ 13. (1) Wird eine pflegebedürftige Person auf 
Kosten oder unter Kostenbeteiligung eines Landes, 
einer Gemeinde oder eines Sozialhilfeträgers 

1. in einem Pflege-, Wohn-, Alten- oder 
Erziehungsheim, 

2. in einer Sonderkrankenanstalt für Psychiatrie 
oder in einer ähnlichen Einrichtung, 

3. außerhalb einer der in Z 1 und 2 angeführten 
Einrichtungen im Rahmen eines Familienver
bandes, 

4. auf einer von einem Träger der öffentlichen 
Wohlfahrtspflege, einer kirchlichen oder an
deren karitativen Vereinigung geführten Pfle
gestelle oder 

5. in einer Krankenanstalt, sofern der Aufenthalt 
nicht durch die Notwendigkeit ärztlicher 
Behandlung bedingt ist (Asylierung), 

stationär gepflegt, so geht für die Zeit dieser Pflege 
der Anspruch auf Pflegegeld bis zur Höhe der 
Verpflegskosten, höchstens jedoch bis zu 80 vH, auf 
den jeweiligen Kostenträger über. Im Fall der Z 5 
erfolgt der Anspruchsübergang höchstens für die 
Dauer von drei Monaten. Für die Dauer des 
Anspruchsüberganges gebührt der pflegebedürfti
gen Person ein Taschengeld in Höhe von 20 vH des 
Pflegegeldes der Stufe 3; im übrigen ruht der 
Anspruch auf Pflegegeld. Übersteigt die Summe aus 
Taschengeld und übergehendem Anspruch die 
gebührende Pflegegeldleistung, so ist der überge
hende Anspruch entsprechend zu kürzen. 

(2) Der Anspruchsübergang tritt mit dem auf das 
Einlangen der Verständigung beim Entscheidungs
träger folgenden Monat ein. 
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(3) Abs. 1 ist nur anzuwenden, wenn und insoweit 
die Verpflegskosten nicht auf Grund anderer 
bundesgesetzlicher Ersatzansprüche der Kostenträ
ger gedeckt sind. 

(4) Hat der Entscheidungsträger Pflegegelder 
angewiesen, die gemäß Abs. 1 und 2 nicht mehr 
auszuzahlen waren, so sind diese Pflegegelder auf 
das Taschengeld oder auf künftig auszuzahlendes 
Pflegegeld anzurechnen. 

§ 14. (1) Erbringt ein Träger der Sozialhilfe auf 
Grund einer gesetzlichen Verpflichtung eine dem 
Pflege geld gleichartige Geldleistung für einen 
Zeitraum, in dem der Pflegebedürftige Anspruch 
auf Pflege geld nach diesem Bundesgesetz hat, so hat 
der Entscheidungsträger dem Träger der Sozialhilfe 
die von diesem erbrachte Leistung bis zur Höhe des 
nach diesem Bundesgesetz nachzuzahlenden pfle
gegeldes zu ersetzen, sofern die Voraussetzungen 
des Abs. 2 erfüllt sind. 

(2) Der Anspruch des Pflegebedürftigen auf das 
Pflegegeld nach Abs. 1 geht auf den Träger der 
Sozialhilfe über, wenn dem Entscheidungsträger die 
Erbringung der dem Pflegegeld gleichartigen 
Geldleistung vor Abschluß des Verfahrens nach 
diesem Bundesgesetz angezeigt und der Anspruch 
auf Ersatz innerhalb von vier Wochen nach dem 
Tag geltend gemacht wird, an dem der Träger der 
Sozialhilfe vom Entscheidungsträger von der 
Gewährung des Pflegegeldes benachrichtigt worden 
ist. 

Pfändung und Verpfändung 

§ 15. Die Exekutionsordnung, RGBI. Nr. 79/ 
1896, regelt, inwieweit Pflegegelder nach diesem 
Bundesgesetz verpfändet und gepfändet werden 
können. 

Übergang von Schadenersatzanspruchen 

§ 16. (1) Kann ein Bezieher von Pflegegeld den 
Ersatz des Schadens, der ihm durch einen Unfall 
oder ein sonstiges Ereignis entstanden ist, auf Grund 
anderer Rechtsvorschriften beanspruchen, so geht 
dieser Anspruch insoweit auf den Bund oder den 
Träger der Sozialversicherung über, als dieser aus 
diesem Anlaß Pflegegeld zu leisten hat. Dies gilt 
nicht für den Anspruch auf Schmerzengeld. 

(2) Der Entscheidungsträger hat Ersatzbeträge, 
die der Ersatzpflichtige dem Bezieher von Pflege
geld in Unkenntnis des Anspruchsüberganges 
gemäß Abs. 1 geleistet hat, auf das Pflegegeld 
anzurechnen. Im Ausmaß der Anrechnung erlischt 
der auf den Bund oder Träger der Sozialversiche
rung übergegangene Ersatzanspruch gegen den 
Ersatzpflichtigen. 

(3) § 332 Abs. 3, 5 und 6, §§ 333 bis 335 ASVG, 
§ 190 Abs. 3 GSVG, § 3 FSVG, § 178Abs. 3 BSVG, 
§ 125 Abs. 3 und 4 B-KUVG sowie § 94 Abs. 3 und 
4 HVG sind anzuwenden. 

(4) Zur Entscheidung von Streitigkeiten betref
fend Schadenersatz sind die ordentlichen Gerichte 
berufen. 

Fälligkeit und Auszahlung 

§ 17. (1) Das Pflege geld wird jeweils am 
Monatsersten im voraus fällig. 

(2) Bezüglich der Auszahlung gelten, soweit 
dieses Bundesgesetz nichts anderes bestimmt, die 
beim jeweiligen Entscheidungsträger in Vollziehung 
der im § 3 genannten Normen anzuwendenden 
Bestimmungen. 

§ 18. (1) Das Pflegegeld wird an den Anspruchs
berechtigten ausgezahlt. Ist der Anspruchsberech
tigte geschäftsunfähig oder beschränkt geschäftsfä
hig, so ist das Pflege geld dem gesetzlichen Vertreter 
auszuzahlen. Ist für einen Anspruchsberechtigten 
ein Sachwalter bestellt, so ist diesem das Pflegegeld 
auszuzahlen, wenn die Angelegenheiten, mit deren 
Besorgung er betraut worden ist, die Empfang
nahme dieser Leistung umfassen. 

(2) Die Entscheidungsträger haben die Auszah
lung in der Weise zu veranlassen, daß das 
Pflegegeld von einer allfälligen anderen Geldlei
stung getrennt ausgewiesen wird. 

(3) Das Pflegegeld ist auf volle Schillingbeträge 
zu runden; dabei sind Beträge unter 50 Groschen zu 
vernachlässigen und Beträge von 50 Groschen an 
auf einen Schilling zu ergänzen. 

Bezugsberechtigung und Fortsetzung des Verfahrens 

§ 19. (1) Ist im Zeitpunkt des Todes der 
pflegebedürftigen Person eine fällige Geldleistung 
noch nicht ausgezahlt, so sind, sofern in diesem 
Bundesgesetz nichts anderes bestimmt ist, auf 
Antrag in folgender Rangordnung bezugsberech
tigt: 

1. die Person, die den Pflegebedürftigen in dem 
Zeitraum, für den die fällige Geldleistung 
gebührt, überwiegend und ohne angemessenes 
Entgelt gepflegt hat; 

2. die Person, die für den Zeitraum, für den die 
fällige Geldleistung gebührt, überwiegend für 
die Pflege aufgekommen ist. 

Liegt ein Überwiegen im Sinne der Z 1 oder 2 nicht 
vor, besteht die Bezugsberechtigung zu gleichen 
Teilen. 

(2) Wird innerhalb von sechs Monaten nach dem 
Tod der pflegebedürftigen Person von bezugsbe
rechtigten Personen gemäß Abs. 1 kein Antrag auf 
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Auszahlung gestellt oder sind keine solchen 
Personen vorhanden, fällt die noch nicht ausge
zahlte Geldleistung in den Nachlaß. 

(3) Ist im Zeitpunkt des Todes des Anspruchswer
bers oder Anspruchsberechtigten ein Verfahren auf 
Gewährung oder Neubemessung des Pflegegeldes 
noch nicht abgeschlossen, sind die im Abs. 1 
genannten Personen in der dort festgelegten 
Rangordnung auf Antrag zur Fortsetzung des 
Verfahrens berechtigt. Wird von diesen Personen 
innerhalb von sechs Monaten nach dem Tod des 
Anspruchswerbers oder Anspruchsberechtigten kein 
Antrag auf Fortsetzunggestellt oder sind keine zur 
Fortsetzung berechtigten Personen vorhanden, sind 
hiezu die Verlassenschaft nach dem Verstorbenen 
beziehungsweise dessen Erben berechtigt. 

Ersatz von Geldleistungen durch Sachleistungen 

§ 20. (1) Wird der durch das Pflegegeld 
angestrebte Zweck (§ 1) nicht erreicht, können 
anstelle des gesamten oder eines Teils des 
Pflegegeldes Sachleistungen mit Wirkung ab 
Zustellung des Bescheides gewährt werden, wenn 
und insoweit die Möglichkeit besteht, den Pflegebe
darf durch Sachleistungen abzudecken. Die Sachlei
stungen sind im Gegenwert der einbehaltenen 
Geldleistung zu gewähren. 

(2) Wurden Sachleistungen gemäß Abs. 1 zu 
Unrecht gewährt, findet kein Rückersatz statt und 
ist das einbehaltene Pflegegeld nachzuzahlen. 

(3) Der Anspruchsberechtigte kann nach Ablauf 
eines Jahres ab Zuerkennung der Sachleistungen 
den Antrag stellen, daß anstelle aller oder eines Teils 
der zuerkannten Sachleistungen eine Geldleistung 
erbracht werde; diesem Antrag ist· stattzugeben, 
wenn die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht mehr 
gegeben sind. 

(4) Bei der vergleichenden Beurteilung der 
Wirksamkeit von Geld- und Sachleistungen ist auf 
die nach der Art der Behinderung unterschiedlichen 
Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen. 

(5) Bei Ersatz von Geld- durch Sachleistungen ist 
das Pflegegeld zur Bedeckung der Sachleistungen 
zu verwenden und an den Erbringer der Sachlei
stungen insoweit auszuzahlen, als dieser Leistungen 
bereitstellt. 

Einkommensteuer- und Gebührenfreiheit 

§ 21. (1) Das Pflegegeld unterliegt nicht der 
Einkommensteuer. 

(2) Die zur Durchführung dieses Bundesgesetzes 
erforderlichen Amtshandlungen, Eingaben und 
Vollmachten sind von den Stempelgebühren, 
Verwaltungsabgaben sowie Gerichts- und Justizver
waltungsgebühren befreit. 

(3) Die Gebühren für die Zustellung der nach 
diesem Bundesgesetz gewährten Pflege gel der im 

. Inland trägt der Bund bzw. der zuständige 
Unfallversicherungsträger. 

4. ABSCHNITT 

Entscheidungsträger 

§ 22. (1) Zur Entscheidung in Angelegenheiten 
nach diesem Bundesgesetz sind zuständig: 

Für Persone~ nach 
1. § 3 Z 1 lit. abis fund Z 7 der für die 

Gewährung der Vollrente, Pension oder des 
Sonderruhegeldes zuständige Sozialversiche
rungsträger; 

2. § 3 Z 2 und 3 der zuständige Unfallversiche
rungsträger; 

3. § 3 Z 4 lit. a und m, ausgenommen im Bereich 
der PoSt- und Telegraphenverwaltung, sowie 
lit. e, g, i, j, k und I das Bundesrechenamt; 

4. § 3 Z 4lit. d gemäß . 
a) (Verfassungsbestimmung) Art. IV des Be

zügegesetzes der Präsident des National
rates, 

b) Art. V des Bezügegesetzes die Bundesre
gIerung, 

c) (Verfassungsbestimmung) Art. VI des Be
zügegesetzes der Präsident des National
rates, sofern die Ansprüche auf ein 
Mitglied der Volksanwaltschaft, den Präsi
denten oder Vizepräsidenten des Rech
nungshofes zurückgehen, 

d) Art. VI des Bezügegesetzes die Bundesre
gierung, sofern die Ansprüche auf ein 
Mitglied der Bundesregierung, einen 
Staatssekretär oder einen Landeshaupt
mann zurückgehen; 

5. § 3 Z 4 lit. a und m im Bereich der Post- und 
Telegraphenverwaltung sowie lit. f die Post
und Telegraphendirektion; 

6. § 3 Z 4lit. h der Bundeskanzler; 
7. § 3 Z 1 lit. g, Z 5 lit. a, bund d sowie Z 6 lit. a 

. und b das Landesinvalidenamt; 
8. § 3 Z 4 lit. bund c, Z 5 lit. c sowie Z 6lit. c der 

Landeshauptmann. 

(2) Bezüglich der örtlichen Zuständigkeit gelten 
die beim jeweiligen Entscheidungsträger in V ollzie
hung der im § 3 genannten Normen anzuwenden
den Bestimmungen. 

(3) Der Bundesminister für Arbeit und Soziales ist 
ermächtigt, durch Verordnung die Durchführung 
des Bundespflegegeldgesetzes einem Entschei
dungsträger zu entziehen und einem anderen 
Entscheidungsträger zu übertragen, wenn dies im 
Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfach
heit und Kostenersparnis gelegen ist. 
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5. ABSCHNITT 

Kostenersatz 

§ 23. (1) Der Bund hat den Trägern der 
gesetzlichen Pensionsversicherung den Aufwand an 
Pflege geld und den entsprechenden Anteil an den 
Verwaltungs kosten zu ersetzen. Die Höhe dieser 
Kosten ist vom Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger jährlich dem Bundesmi
nisterium für Arbeit und Soziales bekanntzugeben. 
Der Bund kann die Kosten mit einem Pauschalbe
trag ersetzen. Der Bundesminister für Arbeit und 
Soziales hat die Pauschalbeträge nach Anhörung 
des Hauptverbandes der österreichischen Sozialver
sicherungsträger im Einvernehmen mit dem Bun
desminister für Finanzen festzusetzen. 

(2) Der Bund hat den Trägern der gesetzlichen 
Unfallversicherung den Aufwand an Pflegegeld in 
dem Ausmaß zu ersetzen, als dieses auf Grund 
akausaler Behinderungen geleistet wird; Abs. list 
anzuwenden. 

6. ABSCHNITT 

Verfahren 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 24. Auf das Verfahren finden, soweit dieses 
Bundesgesetz nichts anderes bestimmt, vor den 
Sozialversicherungsträgern die Bestimmungen der 
§§ 354, 357 bis 361, 363 bis 367ASVG und vor den 
übrigen Entscheidungsträgern die Vorschriften des 
A VG mit Ausnahme des § 68 Abs. 2 AVG 
Anwendung. 

AntragsteUung 

§ 25. (1) Die Leistungen mich diesem Bundesge
setz sind, ausgenommen bei Einleitung eines 
amtswegigen Verfahrens zur Feststellung der 
Anspruchsvoraussetzungen gemäß § 4 durch einen 
Unfallversicherungsträger oder im Falle deI' Einlei
tung eines amtswegigen Verfahrens gemäß § 9 
Abs. 1 letzter Satz, durch Antrag beim zuständigen 
Entscheidungsträger geltend zu machen. Wird der 
Antrag bei einer anderen Behörde, einem anderen 
Sozialversicherungsträger, einem Gericht oder 
einem Gemeindeamt eingebracht, so ist der Antrag 
unverzüglich an den zuständigen Entscheidungsträ
ger weiterzuleiten und gilt als ursprünglich richtig 
eingebracht. 

(2) Anträge auf Zuerkennung oder Erhöhung des 
Pflege geldes sind ohne Durchführung eines Ermitt
lungsverfahrens zurückzuweisen, wenn seit Rechts
kraft der letzten Entscheidung bzw. Zustellung der 
letzten Mitteilung noch kein Jahr verstrichen ist und 
keine wesentliche Änderung der Anspruchsvoraus
setzungen glaubhaft bescheinigt ist. 

Mitwirkungspflicht 

§ 26. (1) Die Leistung des Pflege geldes kann 
abgelehnt, gemindert oder entzogen werden, wenn 
und solange der Anspruchsberechtigte oder An
spruchswerber ohne triftigen Grund 

1. einer schriftlichen Aufforderung zum Erschei
nen zu einer ärztlichen Untersuchung nicht 
entspricht oder 

2. eine für die Entscheidungsfindung unerläßli
che ärztliche Untersuchung verweigert oder 

3. sich weigert, die zur Durchführung des 
Verfahrens unerläßlichen Angaben zu ma
chen. 

(2) Voraussetzung für eine. bescheidmäßige 
Verfügung nach Abs. l' ist jedoch, daß der 
Anspruchsberechtigte oder. Anspruchswerber auf 
die Folgen seines Verhaltens nachweislich aufmerk
sam gemacht worden ist. Eine Nachzahlung für die 
Zeit der Ablehnung, Minderung oder Entziehung 
des Pflegegeldes hat zu unterbleiben. 

Bescheide 

§ 27. (1) Bescheide nach diesem Bundesgesetz 
sind schriftlich zu erlassen. 

(2) Bescheide haben auf die Möglichkeit, eine 
Klage beim zuständigen Gerichtshof erster Instanz 
als Arbeits- und Sozialgericht bzw. beim Arbeits
und Sozialgericht Wien einzubringen, auf die dabei 
einzuhaltende Frist, die Form der Einbringung und 
auf das Erfordernis des hinreichend bestimmten 
Klagebegehrens gemäß §82 des Arbeits- und 
Sozialgerichtsgesetzes (ASGG), BGBL Nr. 1041 
1985, hinzuweisen. 

(3) Im Falle der Neubemessung des Pflegegeldes 
als Folge von Änderungen dieses Bundesgesetzes 
oder der Anpassung des Pflegegeldes besteht keine 
Verpflichtung zur Erlassung eines Bescheides. 

(4) Ergibt sich ~achträglich, daß eine Geldlei
stung bescheidmäßig infolge eines wesentlichen 
Irrtums über den Sachverhalt oder eines offenkun
digen Versehens zu· Unrecht abgelehnt, entzogen, 
eingestellt, zu niedrig bemessen oder zum Ruhen 
gebracht wurde, so ist mit Wirkung vom Tage der 
Auswirkung des Irrtums oder Versehens der 
gesetzliche Zustand herzustellen. 

§ 28. (1) Bescheide über Anträge auf Zuerken
nung des Pflegegeldes sind binnen sechs Monaten 
nach dem .Einlangen des Antrages zu erlassen. 
Zeiten, während derer das Verfahren gemäß § 38 
zweiter Satz A VG ausgesetzt ist, sind in diese Frist 
nicht einzurechnen. 

(2). Hat der Entscheidungsträger einen Bescheid 
zu erlassen, kann er dies aber innerhalb der Frist 
nach Abs. 1 nicht, weil der Sachverhalt noch nicht 
genügend geklärt ist, so hat er, .wenn seine 
Leistungspflicht dem Grunde nach feststeht, die 
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Leistung zu bevorschussen; § 8 Abs.2 und 3 sind 
anzuwenden. 

Information und Kontrolle 

§ 29. (1) Die Entscheidungsträger haben den 
Anspruchsberechtigten, seinen gesetzlichen oder 
bevollmächtigten Vertreter bzw. den Sachwalter 
über den Zweck des Pflegegeldes (§ 1) zu 
informieren. . 

(2) Die Entscheidungsträger sind berechtigt, die 
zweckgemäße Verwendung des Pflege geldes zu 
kontrollieren; die im Abs. 1 genannten Personen 
haben die dazu erforderlichen Auskünfte zu 
erteilen. Wenn Hinweise auf eine drohende 
Unterversorgung vorliegen, ist auch der Zutritt zu 
den Wohnräumen des Pflegebedürftigen zu gewäh
ren. 

(3) Wenn die im Abs. 1 genannten Personen ihren 
Verpflichtungen gemäß Abs. 2 nicht oder nicht 
ausreichend nachkommen, kann das Pflegegeld für 
die Dauer der Weigerung gemindert, entzogen oder 
durch Sachleistungen ersetzt werden (§ 20). 

Ersatz von Reisekosten 

§ 30. Reisekosten, die dem Anspruchsberechtig
ten oder Anspruchswerber für sich und eine 
notwendige Begleitperson auf Grund einer schriftli
chen Aufforderung zum Erscheinen zu einer. 
ärztlichen Untersuchung zur Durchführung dieses 
Bundesgesetzes entstehen, sind nach den beim 
jeweiligen Entscheidungsträger in Vollziehung der 
im § 3 genannten Normen anzuwendenden Bestim
mungen zu ersetzen; subsidiär gilt § 37 PG 1965. 

Sachverständige 

§ 31. Bezüglich der Bestellung, Enthebung und 
Honorierung der freien ärztlichen Sachverständi
gen gelten die beim jeweiligen Entscheidungstrager 
in Vollziehung der im § 3 genannten Normen 
anzuwendenden Bestimmungen. 

Verarbeitung von Daten 

§ 32. Die Entscheidungsträger und Gerichte sind 
ermächtigt, die auf Grund der im § 3 genannten 
Normen verarbeiteten Daten von Anspruchsberech
tigten oder Anspruchswerbern nach diesem Bundes
gesetz betreffend Generalien, Versicherungsnum
mer, Art und Einschätzung der Gesundheitsschädi
gung, das sind Daten aus ärztlichen Befunden und 
SachverStändigengutachten, sowie Art und Höhe 
von pflegebezogenen Geldleistungen zur Feststel
lung der Gebührlichkeit und Höhe des Pflegegeldes 
zu verarbeiten. 

Mitwirkung 

§ 33. (1) Die Entscheidungsträger und die 
übrigen Träger der Sozialversicherung, die Bezirks
verwaltungsbehörden und Ämter der Landesregie
rungen sind verpflichtet, auf Verlangen einander 
sowie den Gerichten die zur Feststellung der 
Gebührlichkeit und Höhe des Pflege geldes erfor
derlichen Daten im Sinne des Datenschutzgesetzes 
betreffend Generalien der Anspruchsberechtigten 
oder Anspruchswerber, Versicherungsnummer, Zu
gehörigkeit zum anspruchsberechtigten Personen
kreis (§ 3), Art und Einschätzung der Gesundheits
schädigung, das sind Daten aus ärztlichen Befunden 
und Sachverständigengutachten, sowie Art und 
Höhe von pflegebezogenen Geldleistungen zu 
überinitteln. 

(2) Die Gemeinden, die Abgabenbehörden des 
Bundes, die öffentlichen und privaten Krankenan
stalten sowie die Krankenfürsorgeanstalten sind 
verpflichtet, auf begründetes Ersuchen der Ent
scheidungsträger oder der Gerichte im Ermittlungs
verfahren zur Durchführung dieses Bundesgesetzes 
mitzuwirken, wenn dies im Interesse der Einfach
heit, Zweckmäßigkeit und Kostenersparnis gelegen 
ist. Die Mitwirkungspflicht umfaßt auch die 
Übermittlung von Daten im Sinne des Abs. 1. 

(3) Sind in Angelegenheiten nach diesem 
Bundesgesetz die im § -22 Abs. 1 Z 4, 6, 7 und 8 
genannten Entscheidungsträger zuständig, so oblie
gen die Mitwirkung an der Berechnung und 
ZahlbarsteIlung des Pflegegeldes sowie die Mitwir
kung an der Durchführung von Verfahren nach 
diesem Bundesgesetz dem Bundesrechenamt. 

7. ABSCHNITT 

Aufsicht des Bundes 

§ 34. Die Bestimmungen der im § 3 dieses 
Bundesgesetzes genannten Sozialversicherungsge
setze betreffend die Aufsicht des Bundes über die 
Versicherungsträger und den Hauptverband samt 
ihren Anstalten und Einrichtungen sindanzuwen
den. 

8. ABSCHNITT 

Verweisungen 

§ 35. Soweit in diesem Bundesgesetz auf 
Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen 
wird, sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung 
anzuwenden. 

§ 36. Soweit in anderen Gesetzen auf bisherige 
pflegebezogene Geldleistungen, die durch dieses 
Bundesgesetz geändert oder aufgehoben werden, 
verwiesen wird, gelten diese Verweisungen als 
Verweisungen auf das Pflege geld nach diesem 

- Bundesgesetz. 
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Inkrafttreten von Verordnungen 

§ 37. Verordnungen auf Grund dieses Bundesge
setzes können bereits ab dem auf seine Kundma
chung folgenden Tag erlassen werden; sie dürfen 
frühestens mit 1. Juli 1993 in Kraft gesetzt werden. 

9. ABSCHNITT 

Übergangsrecht 

§ 38. (1) Personen, denen zum 30. Juni 1993 ein 
Hilflosenzuschuß, eine Hilflosenzulage oder ein 
Pflegegeld nach den im § 3 angeführten Normen 
rechtskräftig zuerkannt ist ("bisherige pflegebezo
gene Leistung") und die zum anspruchsberechtigten 
Personenkreis gemäß § 3 zählen, ist von Amts 
wegen mit Wirkung vom 1. Juli 1993 nach den 
Vorschriften dieses Bundesgesetzes ein. Pflege geld 
in Höhe der Stufe 2 zu gewähren. Diesen Personen 
gilt ein PHegegeld in Höhe der Stufe 2 als 
rechtskräftig zuerkannt. Werden bis 30. Juni 1994 
Anträge auf Erhöhung dieses PHegegeides einge
bracht, ist § 25 Abs. 2 nicht anzuwenden. 

(2) Bei Zusammentreffen mehrerer Ansprüche 
auf PHegegeidgemäß Abs. 1 gelten die Bestimmun
gen des § 6. Bei Zusammentreffen von mehreren 
Ansprüchen auf pflegebezogene Leistungen, für 
deren Auszahlung bisher nur ein Entscheidungsträ
ger zuständig war, obliegt diesem auch die 
Gewährung des Pflegegeldes. 

§39. (1) Die bisherigen pflegebezogenen Geldlei
stungen gelten mit 30. Juni 1993 als rechtskräftig 
eingestellt. 

(2) Wenn solche Geldleistungen noch für 
Zeiträume nach dem 30. Juni 1993 ausbezahlt 
werden, sind diese auf das PHegegeid anzurechnen. 

§ 40. (1) Bringen Bezieher bisheriger pflegebezo
gener Leistungen bis 31. Dezember 1993 einen 
Antrag auf Erhöhung des Pflegegeldes ein, kann das 
höhere Pflegegeld ab Vorliegen der Voraussetzun
gen - frühestens ab 1. Juli 1993 - geleistet 
werden. 

(2) Die Entscheidung in Verfahren nach Abs. 1 
hat ohne neuerliche ärztliche Untersuchung zu 
erfolgen, wenn durch die aktenkundigen Tatsachen 
und die in früheren Verfahren eingeholten Gutach
ten der Sachverhalt ausreichend geklärt ist. 

§ 41. Für den Ersatz zu Unrecht bezogener 
bisheriger pflegebezogener Geldleistungen, die sich 
auf Zeiträume vor dem 1. Juli 1993 beziehen, gelten 
die jeweiligen Bestimmungen der im § 3 genannten 
Normen in der bis zum 30. Juni 1993 geltenden 
Fassung. 

§ 42. § 13 Abs. 2 ist nicht anwendbar,wenn zum 
30. Juni 1993 der Anspruch auf die bisherige 
pflegebezogene Leistung auf einen Kostenträger 
übergegangen 'ist; in diesen Fällen bezieht sich 

dieser Anspruchsübergang ab 1. Juli 1993 auf das 
Pflegegeld. 

§43. (1) Die am 1. Juli 1993 noch nicht 
rechtskräftig abgeschlossenen Verfahren betreffend 
bisherige pflegebezogene Leistungen sind nach den 
bisherigen Verfahrensvorschriften zu Ende zu 
führen, wenn das Datum der ersten erstinstanzli
chen Entscheidung einer Verwaltungsbehörde vor 
dem 1. Juli 1993 liegt. Wird die erste derartige 
Entscheidung nach dem 30. Juni 1993 gefällt, gelten 
die Verfahrensvorschriften dieses Bundesgesetzes. 

(2) Allen am 1. Juli 1993 noch nicht rechtskräftig 
abgeschlossenen Verfahren sind für die Zeit bis zum 
30. Juni 1993 die bis zu diesem Zeitpunkt jeweils für 
die Beurteilung des Anspruches geltenden Bestim
mungen der im § 3 genannten Normen zugrunde zu 
legen; § 38 Abs. 1 erster Satz und Abs. 2 gelten 
sinngemäß. Dies gilt auch für gerichtliche V erfah
ren. Die Leistung eines Pflegegeldes einer höheren 
Stufe richtet sich nach § 4 Abs. 4. 

§ 44. (1) Ab 1. Juli 1993 ist ein Ausgleich zu 
leisten, wenn 

1. das Pflegegeld gemäß § 38 oder § 40 betrags
mäßig geringer ist als die bisherige pflegebezo
gene Geldleistung (einschließlich allfälliger 
Sonderzahlungsanteile) , 

2. sich auf Grund der Anrechnung gemäß§ 7 ein 
Betrag ergibt, der unter dem Betrag der 
bisherigen pflegebezogenen Leistungen liegt 
oder 

3. auf Grund der Anrechnung gemäß § 7 kein 
Pflegegeld ausgezahlt wird. 

Der Ausgleich nach Z 1 und 2 ist in Höhe des 
Unterschiedsbetrages zwischen dem gebührenden 
PHegegeid und den bisherigen pflegebezogenen 
Geldleistungen und der Ausgleich nach Z 3 in Höhe 
jener Leistung zu erbringen, die auf Grund des 
Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes mit 1. Juli 1993 
entfallen ist. 

(2) Auf die gemäß Abs. 1 gewährten Ausgleiche 
sind Erhöhungen des Pflegegeldes auf Grund einer 
Einordnung in eine höhere Stufe entsprechend 
anzurechnen. Gleiches gilt für die gemäß Abs. 1 Z 3 
gewährten Ausgleiche bei Erhöhungen der gemäß 
§ 7 anrechenbaren pflegebezogenen Leistungen, die 
sich auf Grund einer höheren Einreihung ergeben. 

(3) Tritt eine Änderung in.der Sachlage ein, die 
nach den bis zum 30. Juni 1993 geltenden 
gesetzlichen Regelungen die Minderung ode~ 
Entziehung jener pflegebezogenen Leistung, an 
deren Stelle der Ausgleich gewährt wird, zur Folge 
hätte, ist der Ausgleich entsprechend zu mindern 
oder zu entziehen. 

(4) Soweit in den Abs. 1 bis 3 nichts anderes 
bestimmt ist, sind auf Ausgleiche die für das 
Pflegegeld geltenden Regelungen sinngemäß anzu
wenden. 
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§ 45. Zum Zwecke der Anrechnung gemäß § 7 
dürfen die Daten von Anspruchsberechtigten nach 
den Versorgungsgesetzen von den Landesinvaliden
ämtern bzw. Ämtern der Landesregierungen an die" 
Entscheidungsträger nach diesem Bundesgesetz 
übermittelt werden. Diejenigen Daten, die von den 
Entscheidung"strägern nicht zur Feststellung der 
Anrechnung nach § 7 benötigt werden, sind nach 
Durchführung des Abgleichs zu löschen. 

§ 46. (1) Personen, denen zum 30. Juni 1993 eine 
bisherige pflegebezogene Leistung rechtskräftig 
zuerkannt ist und die am 1. Juli 1993 ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland haben, sind 
diese Leistungen für die Dauer dieses Aufenthaltes 
im bisherigen Ausmaß weiterhin zu erbringen; diese 
Leistungen gelten als rechtskräftig zuerkannt. Die 
Beträge sind mit Wirkung vom 1. Jänner 1994 und 
in der Folge mit Wirkung vom 1. Jänner jeden 
Jahres mit dem Anpassungsfaktor des § 108 f ASVG 
zu vervielfachen und gemäß § 18 Abs. 3 auf volle 
Schillingbeträge zu runden. Der Vervielfachung 
sind die für das jeweils vorangegangene Jahr 
ermittelten und gerundeten Beträge zugrunde zu 
legen. Im übrigen gelten die jeweiligen Bestimmun
gen der im § 3 genannten Normen in der bis zum 
30. Juni 1993 geltenden Fassung. 

(2) Allen am 1. Juli 1993 noch nicht rechtskräftig 
abgeschlossenen Verfahren auf bisherige pflegebe
zogene Leistungen jener Personen, di~ am 1. Juli 
1993 ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland 
haben, sind für die Zeit bis zum 30. Juni 1993 die bis 
zu diesem Zeitpunkt jeweils geltenden Bestimmun
gen der im § 3 genannten Normen zugrunde zu 
legen. Wird festgestellt, daß zum 30. Juni 1993 eine 
bisherige pflegebezogene Leistung gebührt, gilt 
Abs. 1 sinngemäß. 

2. TEIL 

Änderung von Bundesgesetzen 

Artikel I 

Allgemeines Sozialversicherungsgesetz 

Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, 
BGBI. Nr. 189/1955, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. Nr. 474/1992, wird wie folgt 
geändert: 

1. § 31 Abs. 3 Z 20 lautet: 

,,20. Richtlinien für die Koordinierung der Beur
teilung der Pflegebedürftigkeit im Sinne des 
Bundespflegegeldgesetzes aufzustellen;" 

2. Im § 51 Abs. 1 Z 1 lit. a wird der Ausdruck 
,,5,5 vH" durch den Ausdruck ,,6,3 vH" ersetzt. 

3. Im § 51 Abs. 1 Z 1 lit. b wird der Ausdruck 
,,6,6 vH" durch den Ausdruck ,,7,4 vH" ersetzt. 

4. Im § 51 Abs. 1 Z 1 lit. c wird der Ausdruck 
,,6,6 vH" durch den Ausdruck ,,7,4 vH" ersetzt. 

5. Im § 51 Abs. 1 Z 1 lit. d wird der Ausdruck 
,,7,8 vH" durch den Ausdruck ;,8,6 vH" ersetzt. 

6. § 73 lautet: 

"Beiträge in der Krankenversicherung für 
Pensionisten 

§ 73. (1) Von jeder an eine der im § 8 Abs. 1 Z 1 
lit. a oder d genannten Personen zur Auszahlung 
gelangenden Pension und Pensionssonderzahlung 
mit Ausnahme von Waisenpensionen ist ein Betrag 
von 3,5 vH einzubehalten, wenn und solange sich 
der in Betracht kommende Pensionist ständig im 
Inland aufhält. Zu den Pensionen sowie zu den 
Pensionssonderzahlungen zählt auch die Aus
gleichszulage. Der Einbehalt ist auch vorzunehmen, 
wenn sich der Pensionist ständig in einem Staat 
aufhält, mit dem ein zwischenstaatliches Überein
kommen besteht, auf Grund dessen Anspruch auf 
Sachleistungen bei Krankheit und Mutterschaft zu 
Lasten der österreichischen Sozialversicherung 
besteht, es sei denn, daß das Übereinkommen 
Gegenteiliges bestimmt. 

(2) Als Beitrag für die Pensionisten haben die 
Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter, die Pen
sionsversicherungsanstalt der Angestellten und die 
Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirt
schaft hinsichtlich der gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 lit. d 
krankenversicherten Personen 210 vH der gemäß 
Abs. 1 einbehaltenen Beträge an den Hauptverband 
der österreichischen Sozialversicherungsträger zu 
überweisen. Die Versicherungsanstalt der österrei
chischen Eisenbahnen hat in der Pensionsversiche
rung der Arbeiter 510 vH der nach Abs. 1 
einbehaltenen Beträge an die von ihr durchgeführte 
Krankenversicherung zu überweisen. Die Versiche
rungsanstalt des österreichischen Bergbaues hat 390 
vH der nach Abs. 1 einbehaltenen Beträge an die 
von ihr durchgeführte Krankenversicherung zu 
überweisen. 

(3) Die Träger der zusätzlichen PensionSversi
cherung nach § 479 haben von jeder von ihnen zur 
Auszahlung gelangenden laufenden Geldleistung 
und Sonderzahlung, durch die eine T eilversiche
rung nach § 8 Abs. 1 Z 1 lit. b begründet wird, einen 
Betrag in der gleichen Höhe einzubehalten, wie er 
bei den im Abs. 1 genannten Pensionen einzubehal
ten ist. 

(4) In der Krankenversicherung der nach § 8 
Abs. 1 Z 1 lit. b teilversicherten Bezieher. einer 
laufenden Geldleistung aus der zusätzlichen Pen
sionsversicherung nach § 479 haben die Träger der 
zusätzlichen Pensionsversicherung 210 vH der nach 
Abs. 3 einbehaltenen Beträge an die Versicherungs
anstalt der österreichischen Eisenbahnen zu über
weisen. 

(5) Die Beiträge gemäß Abs.2 erster Satz sind 
vorschußweise in monatlichen Raten auf Grund der 
im vorangegangenen Kalendermonat gemäß Abs. 1 
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einbehaltenen Beträge dem Hauptverband zu 
überweisen. Der Ausgleich zu den gemäß Abs. 2 
erster Satz in einem Kalenderjahr zu überweisenden 
Beiträgen ist innerhalb der ersten sechs Monate des 
folgenden Kalenderjahres' vorzunehmen. Der 
Hauptverband teilt die einlangenden Beiträge auf 
die zuständigen Träger der -Krankenversicherung 
nach einem Schlüssel auf, der vom Bundesminister 
für Arbeit und Soziales bis 31. Oktober des 
folgenden Kalenderjahres mit Verordnung festzu
setzen ist. Der Schlüssel ist für jedes Geschäftsjahr 
wie folgt zu berechnen: 

1. Die Beiträge sind zunächst unter Berücksichti
gung des Verhältnisses, in welchem der 
Pensions aufwand einschließlich des Aufwan
des für Ausgleichszulagen aller nach Abs. 2 
erster Satz beitragspflichtigen Träger der 
Pensionsversicherung auf die bei den einzel
nen Trägern der Krankenversicherung gemäß 
§ 8 Abs. 1 Z 1 lit. a oder d krankenversicherten 
Personen entfällt, aufzuteilen. 

2. Für jede einzelne Gebiets- und Betriebskran
kenkasse (ausgenommen die Betriebskranken
kasse der Wiener Verkehrsbetriebe) ist das 
Beitragsaufkommen für pflichtversicherte Er
werbstätige, das einem Beitragssatz von 
0,8 vH entspricht, zu ermitteln. 

3. Die Summe des nach Z 2 ermittelten Beitrags
aufkommens für alle Gebiets- und Betriebs
krankenkassen (ausgenommen die Betriebs
krankenkasse der Wiener Verkehrsbetriebe) 
ist im -gleichen Verhältnis wie die Beiträge 
gemäß Z 1 aufzuteilen. 

4. Die Summe der Beträgl,: gemäß Z 1 und 3 
abzüglich der Beträge gemäß Z 2 für jede 

_ einzelne Gebiets- und Betriebskrankenkasse 
bildet die Grundlage für den Auf teilungs
schlüssel. 

Der Hauptverband hat die vorschußweise einlan
genden Beiträge nach dem 20. eines jeden 
Kalendermonates vorläufig nach einem Schlüssel 
aufzuteilen und an die zuständigen Träger der 
Krankenversicherung zu überweisen, der jährlich 
bis zum 30. November für das Folgejahr nach den 
gleichen Grundsätzen wie der endgültige Schlüssel 
nach den jeweils aktuellsten Daten festzusetzen ist. 
Der Ausgleich ist innerhalb von zwei Monaten nach 
dem Inkrafttreten der jeweiligen Verordnung 
vorzunehmen. Hinsichtlich der Bevorschussung der 
Beiträge gemäß Abs. 2 zweiter und dritter Satz und 
des Ausgleiches für ein Kalenderjahr ist entspre
chend vorzugehen." 

7. Im § 89 Abs. 5 erster Satz entfällt der Ausdruck 
"und des Hilflosenzuschusses". 

8. Im § 95 Abs. 1 entfällt der Ausdruck "dem 
Hilflosenzuschuß (§ 105 a),". 

9. § 98 Abs. 3 erster Satz lautet: 

"Die nicht auf Geldleistungen gerichteten Ansprü
che sowie die Anwartschaften nach diesem Bundes-

gesetz können weder übertragen noch verpfändet 
werden." 

10. §-104 Abs. 2 erster Satz lautet: 

"Die Renten (Pensionen) und das Übergangsgeld 
aus der Unfall- und Pensionsversicherung werden 
monatlich im vorhinein ausgezahlt." 

11. § 104 Abs. 6 erster Satz lautet: 

"Die Renten (Pensionen) und das Übergangsgeld 
aus der Unfall- und Pensionsversicherung sind in 
der Regel im Wege der Postsparkasse zu zahlen." 

12. § 105a wird aufgehoben. 

13. Im § 108 g Abs. 2 entfällt der Ausdruck "und 
des Hilflosenzuschusses" . 

14. Im § 108 g Abs. 3 entfällt der Ausdruck "und 
der Hilflosenzuschuß". 

15. Im § 108 h Abs. 2 entfällt der Ausdruck", des 
Hilflosenzuschusses" . 

16. Im § 108 h Abs. 3 entfällt der Ausdruck", der 
Hilflosenzuschuß" . 

17. Im § 141 Abs. 3 erster Satz wird der Ausdruck 
"mit Ausnahme des Hilflosenzuschusses" durch den 
Ausdruck "ausgenommen von Einkünften, die 
wegen des besonderen körperlichen Zustandes 
gewährt werden," ersetzt. 

18. § 173 Z 1 lit. e lautet: 

"e) Versehrtenrente (§§ 203 bis 205 a, _207 bis 
210);" 

19. Im § 184 Abs. 4 entfällt der Ausdruck "der 
Hilflosenzuschuß," . 

20. Im § 197 Abs. 2 erster Satz entfällt der 
Ausdruck "und des Hilflosenzuschusses" . 

21. § 206 wird aufgehoben. 

22. Im § 207 Abs. 1 erster Satz entfällt der 
Ausdruck "ohne Hilflosenzuschuß". 

23. § 264 Abs. 1 letzter Satz lautet: 

"Bei der Bemessung der Witwen(Witwer)pension 
haben Kinderzuschlag und Kinderzuschüsse außer 
Ansatz zu bleiben." 

24. Im § 265 Abs. 1 entfällt der Ausdruck 
"einschließlich eines Hilflosenzuschusses und". 

25. § 266 letzter Satz entfällt. 

26. Im § 267 erster Halbsatz wird der Strichpunkt 
durch einen Punkt ersetzt; der zweite Halbsatz 
entfällt. 

27. § 292 Abs. 4 lit. d lautet: 

"d) Einkünfte, die wegen des besonderen körper
lichen Zustandes gewährt werden (Pflege
geld, Blindenzll;lagen, Schwerstbeschädigten-
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zulagen, Zuschüsse zu den Kosten für 
Diätverpflegung und dergleichen);" 

28. § 324 Abs. 3 dritter Satz entfällt. 

29. § 362 Abs. 2 letzter Satz entfällt. 

30. § 447 g Abs. 3 lit. a lautet: 

"a) des Bezuges einer Geldleistung aus der 
Arbeitslosenversicherung wegen Arbeitslosig
keit bzw. des Ruhens des Anspruches auf 
Arbeitslosengeld gemäß § 16 Abs. 1 lit. I des 
Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 er
wachsen, ist an den Ausgleichsfonds nach 
Abs. 1 aus Mitteln der Arbeitslosenversiche
rung ein Betrag in der Höhe von 22,8 vH der 
Aufwendungen für Arbeitslosengeld, Not
standshilfe und Sonderunterstützung nach 
dem Sonderunterstützungsgesetz, BGBI. 
Nr.642/1973, ausgenommen der Aufwand 
für die . Krankenversicherung der Bezieher 
dieser Geldleistungen," 

31. Im § 472 a Abs. 1 erster Satz entfällt der 
Ausdruck "mit Ausnahme der Hilflosenzulage" . 

32. § 472 a Abs. 2 dritter Satz lautet: 

"Die Beiträge sind in den Fällen, in denen ein 
Waise~versorgungsgenuß die Beitragsgrundlage ist, 
vom DIenstgeber allein, in allen übrigen Fällen vom 
Versicherten in der Höhe von 4,35 vH und vom 
Dienstgeber in der Höhe von 3,55 vH zu tragen." 

33. Im § 474 Abs. 1 zweiter und dritter Satz wird 
jeweils d~r Ausdruck "ab dem Jahr 1992 6,0 vH" 
durch den Ausdruck "ab dem Beitragszeitraum Juli 
1993 6,8 vH" ersetzt. 

34. § 479 d Abs. 2 erster Satz lautet: 

"Für die Berechnung d~r allgemeinen Beiträge und 
der Sond~rbeiträge ist ein Beitragssatz von 5,5 vH 
heranzuzIehen, wovon 3,15 vH auf die V~rsicherten 
und 2,35 vH auf die Wiener Stadtwerke-Verkehrs
betriebe entfallen; für die Berechnung der Zusatz
beiträge in der Krankenversicherung. gilt der im 
§ 51 b Abs. 1 festgesetzte Hundertsatz." 

35. Im § 479 d Abs. 3 erster Satz wird der 
Ausdruck "den im § 73 Abs. 3 genannten Hundert
satz" durch den Ausdruck ,,7,35 vH" ersetzt. 

Artikel 11 

Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz 

Das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, 
BGBI. Nr.560/1978, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBI. Nr. 474/1992, wird wie folgt 
geändert: 

1. Im § 27 Abs. 1 Z 1 wird der Ausdruck ,,8,0 vH" 
durch den Ausdruck ,,8,8 vH" ersetzt. 

2. § 29 lautet: 

"Beiträge in der Krankenversicherung für 
Pensionisten 

§ 29. (1) Von jeder an eine der im § 3 Abs. 1 
genannten Personen zur Auszahlung gelangenden 
Pension und Pensionssonde!zahlung mit Ausnahme 
v~m Waisenpensionen ist ein Betrag von 3,5 vH 
emzubehalten, wenn und solange sich der in 
Betracht kommende Pensionist ständig im Inland 
aufhält und nicht gemäß § 4 Abs. 1 oder 2 von der 
Pflichtversicherung ausgenommen ist. Zu den 
Pensionen sowie zu den Pensionssonderzahlungen 
zählt auch die Ausgleichszulage. Der Einbehalt ist 
auch vorzunehmen, wenn sich der Pensionist 
ständig- in einem Staat aufhält, mit dem ein 
zwischenstaatliches Übereinkommen besteht, auf 
Grund dessen Anspruch auf Sachleistungen bei 
Krankheit und Mutterschaft zu Lasten der österrei
chischen .~ozialversicherung besteht, es sei denn, 
daß das Ubereinkommen Gegenteiliges bestimmt. 

(2) Als Beitrag für die Pensionisten hat der 
Versicherungsträger als Träger der Pensionsversi
cherung nach diesem Bundesgesetz 330 vH der 
gemäß Abs. 1 einbehaltenen Beträge, soweit diese 
Beträge nicht von gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 lit. d des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes pflicht
versicherten Pensionisten einbehalten werden, an 
die von ihm· durchgeführte Krankenversicherung 
nach diesem Bundesgesetz zu überweisen." 

3. Im § 50 Abs. 2 erster Satz entfällt der Ausdruck 
", des Hilflosenzuschusses" . 

4. Im § 50 Abs. 3 entfällt der Ausdruck ", der 
Hilflosenzuschuß" . 

5. Im § 58 Abs. 5 erster Satz entfällt der Ausdruck 
"und des Hilflosenzuschusses" . 

6. Im § 62 Abs. 1 entfällt der Ausdruck "dem 
Hilflosenzuschuß (§ 74),". 

7. § 65 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Die nicht auf Geldleistungen gerichteten 
Ansprüche sowie die Anwartschaften nach diesem 
Bundesgesetz können weder übertragen noch 
verpfändet werden." 

8. § 74 wird aufgehoben. 

9. § 145 Abs. 1 letzter Satz lautet: 

"Bei der Bemessung der Witwen(Witwer)pension 
haben Kinderzuschlag und Kinderzuschüsse außer 
Ansatz zu bleiben." 

10. Im § 146 Abs. 1 entfällt der Ausdruck 
"einschließlich eines Hilflosenzuschusses und". 

11. § 147 letzter Satz entfällt. 

12. Im § 148 erster Halbsatz wird der Strichpunkt 
durch einen Punkt ersetzt; der zweite Halbsatz 
entfällt. 
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13. § 149 Abs. 4 lit. d lautet: 

"d) Einkünfte, die wegen des besonderen körper
lichen Zustandes gewährt werden (Pflege
geld, Blindenzulagen, Schwerstbeschädigten
zulagen, Zuschüsse zu den Kosten für 
Diätverpflegung und dergleichen) j" 

14. Im § 170 Abs. 5 erster Satz wird der Ausdruck 
"mit Ausnahme des Hilflosenzuschusses" durch den 
Ausdruck "ausgenommen von Einkünften, die 
wegen des besonderen körperlichen Zustandes 
gewährt werden," ersetzt. 

15. § 185 Abs. 3 dritter Satz entfällt. 

Artikel III 

Bauem-Sozialversicherungsgesetz 

Das Bauern-Sozialversicherungsgesetz, BGBI. 
Nr. 559/1978, zuletzt geändert durch das Bundes
gesetz BGBI. Nr. 474/1992, wird wie folgt geän
dert: 

1. Im § 24 Abs. 1 wird der Ausdruck 5 1 vH" 
durch den Ausdruck ,,5,9 vH" ersetzt. '" 

2. § 26 lautet: 

"Beiträge in der Krankenversicherung für 
Pensionisten 

§ 26. (1) Von jeder an eine der im § 4 Abs. 1 
genannten Personen zur Auszahlung gelangenden 
Pension und Pensionssonderzahlung mit Ausnahme 
v?n Waisenpensionen ist ein Betrag von 3,5 vH 
emzubehalten, wenn und solange sich der in 
Betracht kommende Pensionist ständig im Inland 
aufhält und nicht gemäß § 5 Abs. 1 oder 2 von der 
Pflichtversicherung ausgenommen ist. Zu den 
Pensionen sowie zu den Pensionssonderzahlungen 
zählt auch die Ausgleichszulage. Der Einbehalt ist 
auch vorzunehmen, wenn sich der Pensionist 
ständig in einem Staat aufhält, mit dem ein 
zwischenstaatliches Übereinkommen besteht auf 
Grund dessen Anspruch auf Sachleistunge~ bei 
Krankheit und Mutterschaft zu Lasten der österrei
chischen ~ozialversicherung besteht, es sei denn, 
daß das Ubereinkommen Gegenteiliges bestimmt: 

(2) Als Beitrag für die Pensionisten hat der 
Versicherungsträger' als Träger der Pensionsversi
cherung nach diesem Bundesgesetz 330 vH der 
gemäß Abs. 1 einbehaltenen Beträge an die von ihm 
durchgeführte Krankenversicherung nach diesem 
Bundesgesetz zu überweisen." 

2 a. § 31 Abs. 1 lautet: 

"Bundesbeitrag 

§ 31. (1) Der Bund leistet zur Krankenversiche
rung nach diesem Bundesgesetz für das Geschäfts
jahr 1993 einen Beitrag in der Höhe von 
800 Millionen Schilling. Der Beitrag des Bundes für 

jedes weitere Geschäftsjahr ist so festzustellen, daß 
der jeweils für das vorangegangene Geschäftsjahr 
geltende Beitrag mit dem jeweils für das Geschäfts
jahr festgesetzten Anpassungsfaktor (§ 45) zu 
vervielfachen ist." 

2 b. Nach § 31 a wird folgender § 31 beingefügt: 

,,§ 31 b. Abweichend von § 31 Abs. 3 leistet der 
Bund für das Geschäftsjahr 1993 einen Beitrag, der 
sich aus dem nach § 31 Abs. 3 zu ermittelnden 
Betrag, vermindert um 29 Millionen Schilling, 
ergibt." 

3. Im § 46 Abs. 2 erster Satz entfällt der Ausdruck 
", des Hilflosenzuschusses" . 

4. Im § 46 Abs. 3 entfällt der Ausdruck '" der 
Hilflosenzusch uß" . 

5. Im § 54 Abs. 5 erster Satz entfällt der Ausdruck 
"und des Hilflosenzuschusses" . 

6. Im § 58 Abs. 1 entfällt der Ausdruck "dem 
Hilflosenzuschuß (§ 70),". 

7. § 61 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Die nicht auf Geldleistungen gerichteten 
Ansprüche sowie die Anwartschaften nach diesem 
Bundesgesetz können weder übertragen noch 
verpflindet werden." 

8. § 70 wird aufgehoben. 

9. § 136 Abs. 1 letzter Satz lautet: 

"Bei der Bemessung der Witwen(Witwer)pension 
haben Kinderzuschlag und Kinderzuschüsse außer 
Ansatz zu bleiben." 

10. Im § 137 Abs. 1 entfällt der Ausdruck 
"einschließlich eines Hilflosenzuschusses und". 

11. § 13 8 letzter Satz entfällt. 

12. Im § 139 erster Halbsatz wird der Strichpunkt 
durch einen Punkt ersetztj der zweite Halbsatz 
entfällt. 

13. § 140 Abs. 4 lit. d lautet: 

"d) Einkünfte, die wegen des besonderen körper
lichen Zustandes gewährt werden (Pflege
geld, Blindenzulagen, Schwerstbeschädigten
zulagen, Zuschüsse zu den Kosten für 
Diätverpflegung und dergleichen) j" 

14. Im § 162 Abs. 5 erster Satz wird der Ausdruck 
"mit Ausnahme des Hilflosenzuschusses" durch den 
Ausdruck "ausgenommen von Einkünften, die 
wegen des besonderen körperlichen Zustandes 
gewährt werden," ersetzt. 

15. § 173 Abs. 3 dritter Satz entfällt. 

Artikel IV 

Notarversicherungsgesetz 1972 

Das Notarversicherungsgesetz 1972, BGBI. 
Nr.66, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBI. Nr. 628/1991, wird wie folgt geändert: 
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1. Im § 2 Z 11 entfällt der Ausdruck ,;und der 
Hilflosenzuschuß (§ 62 NVG 1972)". 

2. § 23 Abs. 4 letzter Satz entfällt. 

3. § 27 zweiter Satz entfällt. 

4. § 29 Abs. 3 erster Satz lautet: 

"Die Anwartschaften nach diesem Bundesgesetz 
können weder übertragen noch verpfändet wer
den." 

5. § 55 Abs. 5 wird aufgehoben. 

6. Im § 56 Abs. 1 entfällt der Ausdruck 
", zuzüglich eines im Zeitpunkt ihres Erlöschens 
gebührenden Hilflosenzuschusses" . 

7. § 62 wird aufgehoben. 

Artikel V 

Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz 

Das Beamten-Kranken- und Unfallversiche
rungsgesetz, BGBI. Nr. 200/1967 ,zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGBI. Nr. 474/1992, wird 
wie folgt geändert: 

1. § 19 Abs. 1 Z 2 lautet: 

,,2. für die in § 1 Abs. 1 Z 7 und 141it. b genannten 
Versicherten die dort bezeichneten Pensions
leistungen, ausgenommen die Nebengebüh
renzulage im Sinne des Nebengebührenzula
gengesetzes ;" 

2. § 22 Abs. 1 erster Halbsatz lautet: 

"Von den nach den §§ 20 und 21 festgesetzten 
Beiträgen entfallen auf den Versicherten 3,7 vH der 
Beitragsgrundlage und auf den Dienstgeber 2,9 vH 
der Beitragsgrundlage." 

3. § 38 Abs. 3 erster Satz lautet: 

"Die nicht auf Geldleistungen gerichteten Ansprü
che können weder übertragen noch verpfändet 
werden." 

4. § 47 wird aufgehoben. 

5. Im § 95 Abs. 4 entfällt der Ausdruck "sowie der 
Hilflosenzuschuß" . 

6. Im § 105 Abs. 1 erster Satz entfällt der 
Ausdruck "ohne Hilflosenzuschuß". 

7. Im § 113 Abs. 4 entfällt der Klammerausdruck 
,,(ausgenommen die Hilflosenzulage)". 

Artikel VI 

Strafvollzugsgesetz 

Das Strafvollzugsgesetz, BGBI. Nr.144/1969, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. 
Nr. 628/1991, wirdwie folgt geändert: 

Im § 80 Abs. 1 wird das Zitat der §§ ,,104 bis 
105 a" durch das Zitat der §§ ,,104, 105" ersetzt; der 
Ausdruck "den Hilflosenzuschuß," entfällt. 

Artikel VII 

Pensions gesetz 1965 

Das Pensionsgesetz 1965, BGBI. Nr. 340, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBI. Nr. 315/ 
1992, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 19 Abs. 4 erster Satz entfällt der Ausdruck 
"und die Hilflosenzulage". 

2. Im § 26 Abs. 2 lit. a entfällt der Ausdruck "und 
der Hilflosenzulage" . 

3. § 27 und seine Überschrift entfallen. 

4. § 43 Abs. 2 letzter Satz entfällt. 

5. Im § 60 Abs. 1 Z 6 wird der Ausdruck "eine 
allfällig gebührende Hilflosenzulage" durch den 
Ausdruck "ein allfällig nach dem Bundespflegegeld
gesetz in jeweils geltender Fassung gebührendes 
Pflegegeld" ersetzt. 

6. Im § 63 Abs. 1 Z 5 ·lit. a entfällt der Ausdruck 
"und der Hilflosenzuschuß". 

Artikel VIII 

Bezügegesetz 

Das Bezügegesetz, BGBI. Nr. 273/1972, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBI. Nr. 731/ 
1990, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 31 entfällt die Zitierung ,,27,". 

2. Im § 34 Abs. 4 entfällt die Zitierung ,,27,". 

3. Im §38 lit. f entfällt der Ausdruck ,,(ausgenomc 

men eine Hilflosenzulage)". 

4. Im § 44 Abs. 1 entfällt die Zitierung ,,27,". 

Artikel IX 

Salinenarbeiter-Pensionsordnung 1967 

Die Salinenarbeiter-Pensionsordnung 1967, 
BGBI. Nr. 511968, in der Fassung der 1. Salinenar
beiter-Kundmachung 1981, BGBI. Nr.324, wird 
wie folgt geändert: 

1. § 4 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Der Ruhege'uuß, die Haushaltszulage und 
die Ergänzungszulage bilden zusammen den 
Ruhebezug." 

2. § 18 Abs. 5 lautet: 

,,(5) DerWit~enversorgungsgenuß, die Haus
haltszulage und die Ergänzungszulage bilden 
zusammen den Witwenversorgungsbezug." 
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3. § 21 Abs. 8 lautet: 

,,(8) Der Waisenversorgungsgenuß, die Zulage 
nach § 27 Abs. 3 und die Ergänzungszulage bilden 
zusammen den Waisenversorgungsbezug." 

4. Im § 23 Abs. 4 erster Satz entfällt der Ausdruck 
"und die Hilflosenzulage" . 

5. Im § 28 Abs. 2 lit. a entfällt der Ausdruck "und 
des Hilflosenzuschusses" . 

6. § 29 und seine Überschrift entfallen. 

7. § 39 Abs. 2 letzter Satz entfällt. 

8. § 49 letzter Satz entfällt. 

9. Im § 52 Abs. 1 Z 5 lit. a entfällt der Ausdruck 
"und der Hilfiosenzuschuß". 

Artikel X 

Post- und Telegraphen-Pensionsgesetz 1967 

Das Post- und Telegraphen-Pensionsgesetz 1967, 
BGBI. Nr. 231, wird wie folgt geändert: 

Dem § 4 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 

"Mit Inkrafttreten des Bundespflegegeldgesetzes 
sind die Bestimmungen über die Hilflosenzulage 
nicht mehr anzuwenden." 

Artikel XI 

Bundesgesetz vom 1. Juli 1967 über die Pensionsan
sprüche der Zivilbediensteten der ehemaligen k. u. k. 

Heeresverwaltung und ihrer Hinterbliebenen 

Das Bundesgesetz vom 1. Juli 1967 über die 
Pensionsansprüche der Zivilbediensteten der ehe
maligen k. u. k. Heeresverwaltung und ihrer 
Hinterbliebenen, BGBI. Nr. 255, wird wie folgt 
geändert: 

Dem § 4 Abs.2 wird folgender Satz angefügt: 

"Mit Inkrafttreten des Bundespflegegeldgesetzes 
sind die Bestimmungen über die Hilflosenzulage 
nicht mehr anzuwenden." 

Artikel XII 

Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 

Das Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, BGBI. 
Nr. 152, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBI. Nr. 474/1992, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 4 Abs. 3 letzter Satz entfallen die Worte 
"einer Hilflosenzulageund". 

2. Im § 6 Abs. 1 Z 1 und Abs. 2 Z 1 entfällt der 
Ausdruck ,!Hilflosenzulage,". 

3. § 18 a entfällt. 

4. Im § 29 Abs. 3 erster Satz entfällt der Ausdruck 
"Hilflosenzulage (§ 18 a) ,"; im § 29 Abs. 3 dritter 
Satz wird der Ausdruck "Pflege- oder Hilflosenzu
lage" durch den Ausdruck "Pflegezulage" ersetzt. 

5. § 46 a entfällt. 

6. § 48 Abs. 1 erster Satz lautet: 

"Stirbt ein Beschädigter, so haben die im Abs. 2 
angeführten Personen Anspruch auf eine einmalige 
Geldleistung in dreieinhalbfacher Höhe der dem 
Beschädigten im Sterbemonat gebührenden Beschä
digtenrente (§ 10), Schwerstbeschädigtenzulage 
(§ 11 a), Familienzulagen (§§ 16, 17), Pflegezulage 
(§ 18) und Blindenzulage (§ 19)." 

7. § 51 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Die Hinterbliebenenrenten, die Zulage 
gemäß § 35 a, die Zuschüsse gemäß § 46 b und die 
Beihilfen gemäß §§ 36 Abs. 2 sowie 43 Abs. 2 und 3 
werden mit dem Monat fällig, in dem die 
Voraussetzungen für die Zuerkennung erfüllt sind, 
frühestens mit dem Monat, der auf den Sterbetag 
der Person folgt, nach der der Anspruch geltend 
gemacht wurde. Wenn der Anspruch erst nach 
Ablauf eines Jahres nach diesem Sterbetag geltend 
gemacht wird, tritt die Fälligkeit frühestens mit dem 
Antragsmonat ein. Die Zusatzrente (§ 35 Abs. 3) 
sowie die Zulage gemäß § 35 a zu einer bereits 
zuerkannten Grundrente sind frühestens vom 
dritten Monat vor der Geltendmachung des 
Anspruches an zu leisten." 

8. § 52 Abs. 1 erster Satz lautet: 

"Die Beschädigtenrenten, die Zulagen gemäß den 
§§ 11 a und 16 bis 20, die Zuschüsse gemäß § 14, das 
Kleider- und Wäschepauschale gemäß § 20 a, die 
Hinterbliebenenrenten einschließlich der Zulagen 
gemäß § 35 a, der Zuschüsse gemäß § 46 b und der 
Beihilfen gemäß §§ 36 Abs. 2 sowie 43 Abs. 2 und 3 
sind für die Dauer des ungeänderten Bestandes ihrer 
tatsächlichen und rechtlichen Voraussetzungen 
unbefristet zuzuerkennen." 

9. § 52 Abs. 3 Z 3 lautet: 

,,3. die Bestimmungen der Z 1 und 2 gelten 
sinngemäß für 
a) Schwerstbeschädigtenzulagen (§ 11 a) bei 

Veränderungen im Zustand der für die 
Ermittlung der Summe der Hundertsätze 
maßgebenden einzelnen Dienstbeschädi
gungen, 

b) Zuschüsse zu den Kosten für Diätverpfle
gung (§§ 14, 46 b) bei Veränderungen des 
Leidenszustandes, der Diätverpflegung er
forderlich macht, 

c) Pflege- und Blindenzulagen (§§ 18, 19) bei 
Veränderungen im Zustand der Hilflosig
keit oder Blindheit und 
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d) Kleider- und Wäschepauschale (§ 20 a) bei 
Veränderungen des Leidenszustandes, für 
den der Pauschbetrag zuerkannt worden 
ist;" 

10. Im § 55 b Abs. 1 letzter Satz entfällt der 
Ausdruck "Hilflosenzulage, ". 

11. Im § 56 Abs. 3 erster Satz entfällt der 
Ausdruck '" Hilflosenzulage (§ 18 a)". 

12. Im § 58 Abs. 1 dritter Satz entfällt der 
Ausdruck "Hilflosenzulagen, ". 

Artikel XIII 

Heeresversorgungsgesetz 

Das Heeresversorgungsgesetz, BGBI. Nr. 27/ 
1964, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBI. Nr. 474/1992, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 2 Abs. 3 letzter Satz entfällt der Ausdruck 
"einer Hilflosenzulage und". 

2. Im § 4 Abs. 1 Z 2 entfällt der Ausdruck 
"Hilflosenzulage, ". 

3. § 4 Abs. 2 Z 4 entfällt. Die bisherigen "Z 5" 
und "Z 6" sind als "Z 4" und "Z 5" zu bezeichnen. 

4. Im § 12 Abs. 3 erster Satz entfällt der Ausdruck 
"Hilflosenzulage (§ 27 a),"; im § 12 Abs.3 dritter 
Satz entfällt der Ausdruck "Hilflosenzulage,". 

5. § 27 a entfällt. 

6. § 31 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Stirbt ein Beschädigter, so haben die im 
Abs. 2 angeführten Personen Anspruch auf eine 
einmalige Geldleistung in dreieinhalbfacher Höhe 
der dem Beschädigten im Sterbemonat gebührenden 
Beschädigtenrente (§ 23 Abs.3 und 4), des Erhö
hungsbetrages (§ 23 Aas. 5), der Familienzuschläge 
(§ 26), Schwerstbeschädigtenzulage (§ 26 a), pfle
gezulage (§ 27) und Blindenzulage (§ 28). Die 
Gebührnisse für das Sterbevierteljahr sind auf die 
für die ersten drei Monate nach dem Sterbemonat 
gebührende Hinterbliebenenrente anzurechnen." 

7. § 34 Abs. 2 zweiter Halbsatz lautet: 

"sie gebührt insoweit, als das Einkommen (§ 25) der 
Witwe die Summe aus Witwenrente, Zusatzrente 
und zwei Drittel der Pflege- oder Blindenzulage 
nicht erreicht." 

8. § 46 a entfällt. 

9. § 55 Abs. 3 erster Satz lautet: 

"Die Hinterbliebenenrenten und die Zuschüsse zu 
den Kosten für Diätverpflegung (§ 46) werden mit 
dem Monat fällig, in dem die Voraussetzungen für 
die Zuerkennung erfüllt sind, frühestens mit dem 
Monat, der auf den Sterbetag der Person folgt, nach 
der der Anspruch geltend gemacht wurde." 

10. Im § 56 Abs. 1 entfällt der Ausdruck 
"Hilflosenzulagen, ". 

11. § 56 Abs. 3 Z 3 lautet: 

,,3. die Bestimmungen der Z 1 und 2 gelten 
sinngemäß für 
a) Schwerstbeschädigtenzulagen (§ 26 a) bei 

Veränderungen im Zustand der für die 
Ermittlung der Summe der Hundertsätze 
maßgebenden einzelnen Dienstbeschädi
gungen, 

b) Zuschüsse zu den Kosten für Diätverpfle
gung (§§ 26 b, 46) bei Veränderungen des 
Leidenszustandes, der Diätverpflegung er
forderlich macht, 

c) Pflege- und Blindenzulagen (§§ 27, 28) bei 
Veränderungen im Zustand der Hilflosig
keit oder Blindheit und 

d) Kleider- und Wäschepauschale (§ 29 a) bei 
Veränderungen des Leidenszustandes, für 
den der Pauschbetrag zuerkannt worden 
ist;CC 

12. Im § 61 Abs. 3 erster Satz entfällt der 
Ausdruck '" Hilflosenzulage (§ 27 a)". 

13. § 63 Abs. 1 letzter Satz lautet: 

"Beschädigtenrenten entsprechend einer Minde
rung der Erwerbsfähigkeit von 30 oder 40 vH, der 
Erhöhungsbetrag, Familienzuschläge, Schwerstbe
schädigtenzulagen, Pflegezulagen, Blindenzulagen, 
Blindenführzulagen, Zusatzrenten zur Witwen
rente, Zulagen gemäß § 34, Zuschüsse zu den 
Kosten für Diätverpflegung und das Kleider- und 
Wäschepauschale sind nicht abfertigungsfähig." 

14. Im § 93 wird der Klammerausdruck ,,(§ 4 
Abs. 1 Z 2 und Abs. 2 Z 3 bis 5)" durch den 
Klammerausdruck ,,(§ 4 Abs. 1 Z 2 sowie Abs. 2 Z 3 
und 4)" ersetzt. 

15. Im § 94 a Abs. 1 letzter Satz entfällt der 
Ausdruck "Hilflosenzulage, ". 

Artikel XIV 

Opferfürsorgegesetz 

Das Opferfürsorgegesetz, BGBI. Nr. 183/1947, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. Nr. 
687/1991, wird wie folgt geändert: 

§11 Abs. 12 entfällt; die bisherigen Abs. 13 und 
14 sind als Abs. 12 und 13 zu bezeichnen. 

Artikel XV 

Verbrechensopfergesetz 

Das Verbrechensopfergesetz, BGBI. Nr. 288/ 
1972, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBI. Nr. 474/1992, wird wie folgt geändert: 
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1. § 8 Abs. 6 entfällt; der bisherige Abs. 7 ist ak 
Abs. 6 zu bezeichnen. 

2. Dem § 13 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

"Dies gilt jedoch nicht für das nach Landesgesetzen 
erbrachte Pflegegeld." 

Artikel XVI 

Arbeits- und Sozia,lgerichtsgesetz 

Das Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz, BGBL 
Nr. 104/1985, zuletzt geändert durch das Bundes
gesetz BGBI. Nr. 408/1990 und die Kundmachung 
BGBI. Nr. 210/1991, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 40 Abs. 1 Z 4 wird der Punkt durch einen 
Strichpunkt ersetzt. 

2. Dem § 40 Abs. 1 wird folgende Z 5 angefügt: 

,,5. wenn es sich um Rechtsstreitigkeiten handelt, 
die Ansprüche nach dem BPGG zum Inhalt 
haben, die Bediensteten der sonstigen Ent
scheidungsträger nach § 22 Abs. 1 Z 3 bis 8 
BPGG hinsichtlich der beklagten Parteien." 

3. § 65 Abs. 1 Z 1 lautet: 

,,1. den Bestand, den Umfang oder das Ruhen 
eines Anspruchs auf Versicherungs- oder 
Pflegegeldleistungen, soweit hiebei nicht die 
Versicherungs zugehörigkeit, die V ersiche~ 
rungszuständigkeit, die' Leistungszugehörig
keit oder die Leistungszuständigkeit in Frage 
stehen (§ 354 Z 1 ASVG, § 194 GSVG, § 182 
BSVG, § 65NVG 1972, § 129 B-KUVG 
beziehungsweise §§ 4 Abs.2, 43 und 44 
BPGG);" 

4. § 65 Abs. 1 Z 2 lautet: 

,,2. die Pflicht zum Rückersatz einer zu Unrecht 
, empfangenen Versicherungs leistung oder 
eines zu Unrecht empfangenen Pflegegeldes 
(§ 354 Z 2 ASVG, § 194 GSVG, § 182 BSVG, 
§ 65 NVG 1972, § 129 B-KUVG beziehungs
weise § 11 Abs. 3 zweiter Halbsatz und Abs. 4 
BPGG sowie Z 6 bis 8 und §§ 89 und 91);" 

5. Im § 65 Abs. 1 Z 3 wird nach dem Ausdruck,,§ 
129 B-KUVG" der Ausdruck ", §§ 13 und 14 
BPGG" eingefügt. 

6. Im § 65 Abs. 1 Z 5 wird nach dem Ausdruck 
,,§ 129 B-KUVG," der Ausdruck ,,§ 30 BPGG," 
eingefügt. 

7. § 66 lautet: 

,,§ 66. (1) Diejenigen Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes, die sich auf Versicherungsträger 
beziehen, sind auch auf Träger der Sozialhilfe, 
Arbeitsämter (§ 8 SUG, § 10 IESG) und sonstige 
Entscheidungsträger (§ 22 Abs. 1 Z 3 bis 8 BPGG) 
anzuwenden, diejenigen Bestimmungen, die sich auf 
Versicherte beziehen, auf alle anderen Parteien. 

(2) Diejenigen Bestimmungen dieses Bundesge
setzes, die sich auf Versicherungsleistungen bezie
hen, sind auch auf Leistungen nach dem BPGG 
anzuwenden." 

8. Im § 67 Abs.2 wird nach der Wortfolge 
"Leistungen der Pensionsversicherung" die W ort
folge "oder nach dem Bundespflegegeldgesetz" 
eingefügt. 

9. Der bisherige § 68 erhält die Absatzbezeich
nung ,,(1)". Als neuer Abs. 2 wird angefügt: 

,,(2) Hat ein Versicherungsträger in den Fällen 
des § 25 Abs. 2 BPGG den Antrag zurückgewiesen 
und vermag der Versicherte dem Gericht eine 
wesentliche Änderung der Anspruchsvoraussetzun
gen glaubhaft zu machen, so ist der Abs. 1 
sinngemäß 'anzuwenden." 

10. Dem § 76 wird folgender Abs.4 angefügt: 

,,(4) Handelt es sich um Ansprüche nach dem 
BPGG, so sind die Abs. 1 und 2 mit der Maßgabe 
des § 19 Abs.3 BPGG sinngemäß anzuwenden." 

11. Dem § 87 Abs. 4 wird folgender Satz 
angefügt: 

"Eine Klage auf Gewährung einer Geldleistung 
anstelle einer Sachleistung nach dem § 20 BPGG 
darf nur abgewiesen werden, wenn der Beklagte das 
Vorliegen der Voraussetzungen für den Ersatz der 
Geldleistung durch die Sachleistung beweist." 

3. TEIL 

Schlußbestimmungen 

1. ABSCHNITT 

Inkrafttreten 

1. Dieses Bundesgesetz tritt, soweit im folgenden 
nichts anderes bestimmt ist, mit 1. Juli 1993 in Kraft. 

2. § 51 Abs. 1 Z 1lit. a, b, c und d des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBI. Nr. .. ./ .... treten mit dem 
Beginn des Beitragszeitraumes Juli 1993 in Kraft. 

3. § 447 g Abs. 3 lit. a des Allgemeinen Sozialver
sicherungsgesetzes in der Fassung des Bundesgeset
zes BGBI. Nr. ... ./ .... und die §§ 31 Abs. 1 und 
31 b des Bauern -Sozialversicherungsgesetzes in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. .. ./. ... 
treten mit 1. Jänner 1993 in Kraft. 

4. Organisatorische und personelle Maßnahmen 
sowie ärztliche Begutachtungen im Zusammenhang 
mit der Einführung des Pflege geldes können bereits 
von dem der Kundmachung dieses Bundesgesetzes 
folgenden Tag an durchgeführt werden. 

5. Mit Inkrafttreten des § 479 d Abs. 3 des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBL Nr ... ./ .... tritt 
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die Verordnung des Bundesministeriums für soziale 
Verwaltung vom 14. August 1967, BGBI. Nr.303, 
außer Kraft. 

2. ABSCHNITT 

Vollziehung 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind 
betraut: 

1. hinsichtlich 1. Teil Art. II §§ 23 und 33 Abs. 3 
der Bundesminister für Arbeit und Soziales im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen; 

2. hinsichtlich 1. Teil Art. II § 21 der Bundesmi
nister für Justiz und der Bundesminister für 
Finanzen; 

3. hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen jener 
Bundesminister, dessen Wirkungsbereich die 
betreffenden Angelegenheiten umfaßt und die 
Bundesregierung. 
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